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Einführung 

  

Sonja Grolig, Georg Lämmlin, Marie-Carin von Gumppenberg  

 

 

Antikorruption als System 

Zum vierten Mal richtete die seit 2004 bestehende Arbeitsgruppe „Kirchliche 

Entwicklungszusammenarbeit“ von Transparency International Deutschland e. V. in Kooperation 

mit der Evangelischen Akademie Bad Boll eine Tagung zu Prävention und Bekämpfung von 

Korruption in der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit aus. Im Verlauf dieser Arbeit sind 

große Fortschritte erzielt worden. Aus einem anfangs fast noch tabuisierten Thema ist heute eine 

gemeinsame Aufgabe geworden, in der konfessionsübergreifend ein transparenter und 

lösungsorientierter Umgang mit den Herausforderungen der Korruption gesucht wird. Mit der 

vierten Tagung wurde erstmals ein systemischer Ansatz präsentiert und in einzelnen Dimensionen 

und Aspekten konkret vorgestellt und weiterentwickelt.  

 

Der von der Arbeitsgruppe unter Federführung von Frau von Gumppenberg entwickelte „Zirkel“ für 

die Korruptionsprävention, - kontrolle und -sanktionierung bildete gleichsam den „roten Faden“ 

dieser Tagung. Es flossen auch die Ergebnisse der vorausgegangenen Tagung „Mut zur Transparenz 

III“, 21. – 23. Januar 2015, ein, beispielsweise die Überlegungen zu einem integrierten Compliance 

Management, zu Korruptionsbekämpfung als Führungsaufgabe, zu partizipativem Monitoring  

oder zur systematischen Bearbeitung von Korruptionsverdachtsfällen für eine verbesserte 

Prävention. 

 

Um eine größtmögliche Offenheit und Transparenz in der Diskussion zu erreichen wurde die 

Tagung unter die Bedingung der Chatham-House-Rule gestellt. Diese Regel besagt: „Bei 

Veranstaltungen (oder Teilen von Veranstaltungen), die unter die Chatham-House-Regel fallen, ist 

den Teilnehmern die freie Verwendung der erhaltenen Informationen unter der Bedingung 

gestattet, dass weder die Identität noch die Zugehörigkeit von Rednern oder anderen Teilnehmern 

preisgegeben werden dürfen.“ Diese Form der Vertraulichkeit wird auch in der 

Tagungsdokumentation eingehalten. Wenn konkrete Aspekte genannt werden, dann nur so, dass 

kein Bezug zu einer konkreten Organisation, Person oder einem konkreten Ereignis herstellbar ist 

(es sei denn, es handelt sich um einen bereits publizierten Fall oder die Veröffentlichung ist 

gewünscht). 

 

 

Von der Risikoanalyse bis zur Berichterstattung – ein Zyklus 

Korruptionsrisiken bestehen – sowohl innerhalb der eigenen Organisation als auch in der 

Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen. Um die Korruptionsrisiken möglichst zu minimieren 

oder auszuschließen, ist ein systematischer Ansatz sinnvoll, der die unterschiedlichen Strukturen, 
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Prozesse und Verantwortlichkeiten  in einen konsistenten Zusammenhang stellt.  Ziel ist es, 

systematisch Korruption vorzubeugen, zu kontrollieren und zu sanktionieren. 

 

Mit dem „Antikorruptions-Zirkel“ wurde nun ein Ansatz vorgestellt, der von der Kor-

ruptionsrisikoanalyse, den Antikorruptionsrichtlinien, der Antikorruptionsorganisation und -

schulung, über den Umgang mit Verdachtsfällen und die Sanktionierung von Korruptionsfällen bis 

hin zur Dokumentation, Berichterstattung und Weiterentwicklung des Ansatzes einen 

Gesamtprozess abbildet. In die Struktur des Gesamtprozesses sind – in Form von thematischen 

Foren – einzelne, konkrete Themenaspekte eingespielt. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Die Themen der Foren sind daher nicht nur einzelnen Themen des Zyklus zugeordnet, sondern 

auch in die drei Phasen „Vorbeugen, Erkennen, Reagieren“ eingeordnet. 
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Phasen im „Anti-Korruptions-Zyklus“ 

 

Forum 1 „Einführung in die Grundlagen der Korruptionsprävention“ (Willi Kawohl mit 

internationalen Gästen) war im Sinne einer Grundlegung für den gesamten Prozess zu verstehen 

und wurde nicht eigens protokolliert. Hierzu gibt es auch ein Grundlagen-Papier der TI-

Arbeitsgruppe aus dem Jahr 2007. 

 

 

Vorbeugen von Korruption 

„Vorbeugen“ ist die bedeutendste Phase des Zirkels. Ohne ausreichende präventive Maßnahmen 

finden sich Organisationen nur im Modus der Reaktion und nie im Modus der Aktion: sie 

reagieren auf Verdachtsfälle, aber gehen nie präventiv dagegen vor. Grundlage eines jeden 

effektiven Antikorruptionssystem ist die Risikoanalyse, die in Forum 2 „Korruptionsrisiken 

identifizieren, analysieren und bewerten“ (Dr. Marie-Carin von Gumppenberg) vorgestellt wird. 

Hierbei liegt der Schwerpunkt auf den Korruptionsrisiken in der Auslandsarbeit (Länder-, Sektor-, 

Partner-, Projekt-, Maßnahmenrisiken). Das Ergebnis des Forums ist eine gemeinsam entwickelte 

Checkliste, anhand derer Organisationen ihre jeweils eigenen Korruptionsrisiken identifizieren, 

bewerten und Handlungsoptionen (z.B. keine Projektarbeit mehr in Land xy, da das 

Korruptionsrisiko zu hoch ist) ableiten können.  

 

Forum 3: „Korruptionsprävention im Partnerauswahlprozess“ (Elisabeth Kowalla-Diarra) steht 

ebenfalls im Zusammenhang der Risikoanalyse und stellt exemplarisch Prozesselemente und 

Kriterien für Partnerauswahl vor. Dabei wird insbesondere eine umfassende 

Organisationsbewertung im Blick auf Vorerfahrungen, rechtliche Bedingungen, Management, 

Personal, Finanzen und Arbeitsweise vorgenommen, die auf der Basis von Referenzen, Protokollen 

und Unterlagen der Projektverantwortlichen vorgenommen wird. Draus wird ein 

multidimensionales Organisationsprofil gewonnen, das als Grundlage für die Risikoanalyse und 

Präventionsstrategie dient.  

 

Den Aspekt „Kodizes und Richtlinien“ behandelt Forum 8 „Korruptionsbekämpfung im 

Management von Kirchengütern“ (Prof. Dr. Christoph Stückelberger) mit der Vorstellung des von 

Globeethics.net entwickelten „African Church Asset Programme“ (ACAP), das als Grundlage für 

Schulungen und Aktionsprogramm dient. Den grundlegenden biblisch-ethischen Aspekt der 

Korruptionsbekämpfung stellt der Impulsvortrag in Forum 7: „Wer Bestechung hasst, der wird 

 

Vorbeugen 

Risikoanalyse 

Richtlinien/Code of Conduct 

Zuständigkeiten/Genehmigungs- 
und Kontrollprozesse 

Interne/externe Kommunikation 

Trainings/Schulungen 

 

Erkennen 

Ad hoc/regelmäßige Kontrollen 

Hinweisgebersystem 

 

 

 

 

Reagieren 

Fallmanagement (interne 
Untersuchungen, 

arbeitsrechtliche Konsequenzen, 
Konsequenzen für die 

Kooperation) 

Auswertung und 
Berichterstattung 
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leben - Grundlagen der Korruptionsbekämpfung in der christlichen Ethik“ (Dr. Dieter Heidtmann) 

dar.  

 

„Prozesse und Zuständigkeiten“ werden ausführlich behandelt in Forum 9 „Projektförderung im 

Spannungsfeld zwischen Sorgfaltspflichten und Risiken“ (Dr. Olaf von Maydell und Dr. Matthias 

Heckel). Das Forum kontrastiert die vorhandenen Risiken der Förderung von Projekten im Ausland 

mit den rechtlich in Deutschland für den gemeinnützigen Bereich vorgegebenen 

Sorgfaltspflichten und gab den Teilnehmenden viele Anregungen zum Reflektieren ihrer eigenen 

institutionellen Praxis. Forum 10 „Integrität und Transparenz - Aufgabe, Rollen und Wirksamkeit 

einer internen Arbeitsgruppe bei MISEREOR“ (Thomas Antkowiak) stellt ein etabliertes Modell 

der Antikorruptionsorganisation innerhalb eines Werkes vor. Forum 17 „Korruptionsbekämpfung 

bei der GIZ“ (Dr. Heinz-Michael Hauser) stellt ausführlich das Antikorruptionssystem der GIZ dar; 

es zeigt, dass Prävention den überwiegenden Teil des Maßnahmen der GIZ ausmacht, dem 

Erkennen und der Reaktion ein kleinerer Teil gilt. Die wichtigste Erkenntnis: Zuständigkeit klar 

benennen und Verantwortlichkeiten für Korruptionsrisiken einfordern. 

 

Ebenfalls noch Teil der Phase „Vorbeugen“ sind die Foren zu den Aspekten der internen und 

externen Kommunikation, Forum 5 „Vorbildfunktion der Führungskräfte in Wort und Tat“ (Prof. 

Dr. Obiora Ike/Prof. Dr. Christoph Stückelberger) und Forum 14 „Rechenschaft, Transparenz, 

Image: (wie) sollten Korruptionsfälle veröffentlicht werden“ (Harriet Désor und Stéphane 

Stassen).  

 

Das Thema „Trainings/Schulungen“ wird indirekt mit der Vorstellung des von der schweizerischen 

Organisation „Brot für alle“ und Partnerorganisationen entwickelten „Handbuch über 

Beschwerdemechanismen für NGOs“ in Forum 11 (Luise Ammerschuber) behandelt. Dieses 

„Handbuch“ konzipiert ein umfassendes Modell für Prozesse, Mechanismen und Schulungen zum 

Thema Beschwerdemanagement als einem wesentlichen Faktor der Aufdeckung und Prävention 

von Korruption. 

 

 

Phase 2: Erkennen von Korruption 

Die Phase „Erkennen“ besteht wesentlich in der Konzipierung von Kontrollmechanismen in 

regulärer Form und für Ad-hoc-Kontrollen. In Forum 13 „Risikofokussierte Kontrollen nach dem 

Schweizer Modell – Beispiel eines internen Kontrollsystems (IKS) für 

Nichtregierungsorganisationen“ (Frank Altenseuer) wird ein Modell vorgestellt, das den IKS-

Reifegrad einer Organisation von „informell“ bis „optimiert“ beschreibt. Wie die Überprüfung im 

Verdachtsfall durch forensische Audits organisiert werden kann, war bereits Themenschwerpunkt 

auf dem Practitioners Circle im September 2017. 

 

 

Phase 3; Reagieren auf Korruption 

Die Phase „Reagieren“ wird in den Aspekten Datenschutz, Partnerbeziehung, kirchenrechtliche 

Verfahren und Kommunikation behandelt. In Forum 16 „Grenzen der Transparenz - 
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Korruptionsbekämpfung und Datenschutz“ (Clemens Ecken) wird die am 25. Mai 2018 in Kraft 

getretene europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorgestellt – eine  

Herausforderung für den Umgang mit persönlichen Daten in den Organisationen wie auch im 

Zusammenhang mit Korruptionsverdachtsfällen, in denen die Datenlage besonders sensibel ist. Sie 

kann aber auch zu einer verstärkten Transparenz beitragen.  

 

Forum 6 konzentriert sich auf die Frage „Was sage ich wem? Suche nach den richtigen 

Kommunikationsstrategien im Korruptionsverdachtsfall“ (Sonja Grolig und Dr. Nelson Penedo). 

 

Forum 12 „Wie gestalten wir die Partnerbeziehung nach einem Korruptionsfall?“ (Olaf Rehren)  

setzt sich mit der Frage auseinander, wie Partnerbeziehungen nach dem Auftreten eines 

Korruptionsfalles gestaltet werden können – im Spannungsfeld zwischen Klarheit und Vertrauen. 

Die Fortsetzung kann nur auf der Basis einer klaren gemeinsamen Risikoanalyse erfolgen, aus der 

dann klare Prozesse und Verantwortlichkeiten abgeleitet sind. 

 

Im Blick auf kirchenrechtliche Verfahrensregeln der katholischen Kirche, vorgestellt in Forum  15 

„Möglichkeiten und Grenzen der kirchenrechtlichen Verfahren zur Amtsenthebung von Bischöfen 

im Fall von Mittelveruntreuung“ (Prof. Dr. Thomas Schüller), wird schließlich deutlich, dass das 

kirchliche Recht ein sehr differenziertes Instrument für Sanktionierung bei grober 

Pflichtverletzung zur Verfügung stellt.  

 

 

Ausblick 

Die Workshops, bzw. die hier publizierten Impulse und Diskussionsprotokolle bieten eine 

Verknüpfung von systematischer und konkreter, exemplarischer Behandlung des „Zirkels der 

Korruptionsprävention“, was sowohl für die Teilnehmenden der Tagung von Interesse sein dürfte, 

wie auch für Interessierte einen instruktiven Einblick in das Thema der Tagung bietet. Offenkundig 

wird dabei auch, dass die Arbeit der Korruptionsbekämpfung vor weitere Herausforderungen 

gestellt ist und weitergehen muss. Mut zur Transparenz ist auch zukünftig gefragt! 

 

Die Dokumentation der Tagung „Mut zur Transparenz IV“ gibt nicht nur Ermutigung an alle, für 

Transparenz und gegen Korruption einzustehen, sondern bietet auch einen systematischen 

Schlüssel für diese Aufgabe, sowohl im Blick auf das Ganze der Organisation wie auch für das 

konkrete Vorgehen im Einzelnen. 

 

Unser besonderer Dank gilt Sonja Grolig und der Arbeitsgruppe „Kirchliche 

Entwicklungszusammenarbeit“ von Transparency International Deutschland e. V. sowie dem 

Moderator der Tagung, Michael Detscher, für die intensive und engagierte Zusammenarbeit bei 

der Vorbereitung und Durchführung der Tagung. 
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Grußwort des Dicasterium ad integram humanan progressionem fovendam 
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Präventiv agieren, nicht nur reagieren – Korruption 

systematisch bekämpfen 

Marie-Carin von Gumppenberg 
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Eindrücke aus der Diskussion im Anschluss an die Präsentation 

von Dr. Marie-Carin von Gumppenberg 

Protokoll: Sophia Schütz 

 

In Ihrem Vortrag erklärte Dr. Marie-Carin von Gumppenberg die wichtigsten Elemente eines 

effektiven Antikorruptionssystems. Dieses System ist ein Zyklus, in dem die einzelnen Elemente 

ineinander greifen und der sich fortwährend weiterentwickelt.  

Der Zyklus ist in drei Bereiche gegliedert: Vorbeugen, Erkennen, Reagieren. Hierbei kommt dem 

ersten Bereich (Vorbeugen) die größte Bedeutung zu, will man nicht nur auf Korruptionsfälle 

reagieren, sondern auch aktiv Korruptionsrisiken minimieren, Fällen vorbeugen und Schäden von 

der Organisation abwenden.   

 

Vorbeugen durch Einbindung der Partner in die Analyse der Korruptionsrisiken 

Ein zentraler Punkt der anschließenden Diskussion war die Einbindung der Partner in das 

Antikorruptionssystem. Dies kann bereits bei der Risikoanalyse erfolgen. Auf diese Weise kann die 

Organisation vom Partner lernen und gemeinsam Regeln  und Prozesse für ein effektives 

Antikorruptionssystem aufsetzen. Wichtig ist hierbei zu klären: Wo sehen beide 

Korruptionsrisiken? Wie können sie gemeinsam den Risiken begegnen? Was kann die gebende 

Organisation tun, um das Risiko zu minimieren? Und was der Partner?  

Von Bedeutung ist, die vom Partner identifizierten Risiken ernst zu nehmen, bereits bestehende 

Antikorruptionsmaßnahmen zu würdigen und den Partner gleichzeitig auf dem Weg hin zu einem 

effektiven Antikorruptionssystem zu bestärken. Gleichzeitig haben die gebenden Organisationen 

ihre Richtlinien klar zu kommunizieren – auch im Hinblick darauf,  wie bei einem Verdacht auf 

Korruption vorgegangen wird. Transparenz ist hier unerlässlich. 

 

Vorbeugen durch Prüfung des Antikorruptionssystems des Partners 

Auch wenn die Partnerbeziehung schon länger besteht, erst recht jedoch bei dem Beginn einer 

Partnerschaft ist eine Partnerprüfung unerlässlich. Wie ist der Partner in punkto Antikorruption 

aufgestellt? Ist der Partner ausreichend für das Thema sensibilisiert? Hat er bereits eine Reihe von 

Präventivmaßnahmen ergriffen? Gab es bereits Korruptionsfälle? Wie ist der Partner mit diesen 

umgegangen? Diese Prüfung sollte ein gemeinsamer Prozess sein, der die Organisation wie auch 

den Partner und ggf. Dritte involviert.  
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Vorbeugen durch Einbeziehung der Begünstigten in das Projektmonitoring  

Das Einbeziehen der Begünstigten in das Projektmonitoring trägt wesentlich dazu bei, 

Korruptionsrisiken zu minimieren. Die Begünstigten wissen am besten, ob Korruption bei der 

Umsetzung eines Projektes praktiziert wurde. Sie wollen, dass sich ihre Lebenslage vor Ort ändert 

und sind daher daran interessiert, dass das Geld auch ankommt. Wählt man diesen Ansatz, so ist 

folgendes vorab zu überlegen: Wie groß sind die Projekte? Wie viel Geld steht für ein solches 

Monitoring zur Verfügung/wird überhaupt gebraucht? Sind Schulungen nötig? Wen wählt man 

für ein solches Monitoring aus? Welche Altersgruppe spricht man an? Oft herrschen große 

Unterschiede aufgrund unterschiedlicher Hierarchien und Erfahrungshorizonte. Ein sensibles 

Vorgehen ist hier unbedingt vonnöten.  

 

Erkennen durch Festlegung eines sicheren Meldewegs 

Großer Bedeutung kommt dem Beschwerdemanagement zu. Wesentliches Element ist hier der 

sichere Meldeweg. Wenn es einen solchen nicht gibt, wenn es keine Kenntnis von oder kein 

Vertrauen in die etablierten Meldewege gibt, dann werden keine Verdachtsfälle gemeldet.  

 

Reagieren durch Sanktionen 

Ein weiterer Punkt war die Frage nach der Sanktionierung. Welche Möglichkeiten der 

Sanktionierung hat  eine Organisation bei einem Korruptionsfall? Ist der Rechtsweg zu 

empfehlen? Wie sieht da die Erfolgsquote aus?  

Sollten Fälle und ihre Sanktionierung kommuniziert werden? Wenn ja, wie? Mit welcher 

Zielsetzung? Kann man auf diese Weise Mitarbeitenden in der eigenen Organisation wie auch die 

Partner ausreichend sensibilisieren? Entfalten Sanktionen eine vorbeugende Wirkung?  

 

Reagieren durch Lernen aus den Fällen 

Wichtig ist es, aus den Fällen zu lernen: Wie ist es zum Verdacht gekommen? Wer hat gemeldet? 

Wie sah das Fallmanagement aus? Was hat sich bewährt und was ist weiter zu entwickeln? Ein 

Antikorruptionssystem ist nur dann effektiv, wenn es als ein fortwährender Lernprozess 

verstanden wird, bei dem Organisationen wie auch Partner voneinander lernen. 
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Institutionelle Integrität und Werteorientierung in der 

kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit - Präsentation 

Obiora Ike 
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Institutionelle Integrität und Wertorientierung in der 

kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit - Protokoll 

Msgr. Prof. Obiora Ike 

Protokoll: Simon Merz 

 

Aufgrund der Tatsache, dass es in den vergangenen Jahren zu keiner nennenswerten Eindämmung 

von Korruption gekommen sei (Corruption Perception Index 2017), betonte Prof. Ike eingangs die 

ungebrochene Relevanz dieses Themas. Anschließend ging er auf die aktuellen Hintergründe u.a. 

auch im Hinblick auf die SDGs der UN (Agenda 2030) ein und stellte globethics.net vor. 

Seine eigenen Überlegungen baute Prof. Ike auf der Grundlage der beiden Begriffe Integrität und 

Transparenz auf. Transparenz schließe institutionelle Integrität ein. Integrität ist nach Auffassung 

des Referenten „der Wert der Werte“ (the value of values), nach dem sich neben dem Individuum 

auch Institutionen wie die Kirche orientieren sollten. Dies gestalte sich aber als Herausforderung, 

da Menschen von Natur aus intransparent seien. Transparenz definierte Prof. Ike nach dem 

Glossar von Transparency International: Charakteristische Eigenschaften seien Klarheit, Reinheit, 

Offenheit und Rechenschaftspflicht. Transparenz sei in seinen Augen die höchste ethische Norm. 

Integrität bestehe für ihn aus Aspekten der Vollkommenheit, Ehrlichkeit, des Respekts und 

Vertrauens sowie einer praktische Umsetzung dessen, was eine Person vertrete. In Bezug auf 

Institutionen habe Integrität über den Profitgedanken hinaus nachhaltige Auswirkungen auf 

betriebliche Wertschöpfung, da es u.a. helfe, Vertrauen innerhalb von Organisationen aufzubauen. 

Zusammenfassend ließen sich folgende Handlungsempfehlungen für die kirchliche 

Entwicklungszusammenarbeit sowie die Aufrechterhaltung und Stärkung der Integrität bzw. 

Werteorientierung ableiten: 

- (Kirchliche) Führungskräfte sollten als Integratoren und Inspiratoren Visionen bzw. 

Missionen von Institutionen entwerfen, 

- übereinstimmend und einheitlich zu ihren Werten handeln, 

- wertbasierte Führung beispielhaft vorleben, 

- ein offenes, faires und transparentes Umfeld schaffen, 

- Einsatzbereitschaft und Vertrauen bei allen Mitarbeitern erwecken. 

 

Dies könnten kirchliche Institutionen und Entwicklungsarbeit auch für andere Institutionen 

vorleben, da Transparenz, ethisches und integritätshaltiges Management sowie ein Meldesystem 

für Korruptionsfälle organisatorische, reputationsfördernde und wirtschaftliche Vorteile mit sich 

bringe. 

Neben der Orientierung am Modell „Servant Leadership“ sei auch die Einbindung von 

Stakeholdern mithilfe des Dialogs wichtig, um Erwartungen realitätsnah umzusetzen. 

Insbesondere geistlichen Führungskräften komme eine entscheidende Rolle in Bezug auf 

gesellschaftliche Herausforderungen zu. Eine Wertorientierung könne beispielsweise durch 

Statements oder politischer Haltung von Kirchen und deren Führungskräften zum Ausdruck 

gebracht und vermittelt werden. 
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Kirchliche Entwicklungszusammenarbeit solle ihren Partnern helfen, Regierungen in 

Entwicklungsländern rechenschaftspflichtig und verantwortungsbewusst zu gestalten, da 

existenzielle Kernaufgabe des Staates die Bereitstellung von Gemeingütern bzw. des Gemeinwohls 

(Common Good) für alle Bürgerinnen und Bürger sei. Auf der anderen Seite müssten 

Staatsangehörige ihren Pflichten nachkommen. 

Die Entwicklung hin zu diesem erfolgreichen Zusammenleben sieht Prof. Ike durch Korruption 

bedroht. Daher seien ethische Normen für den Fortschritt wichtig. Insbesondere Ethical Leadership 

könne folglich ein Mittel zur Veränderung bezüglich Korruptionsbekämpfung und darüber hinaus 

auch ein langfristiger Wettbewerbsvorteil für Institutionen sein, da diese Form der Führung 

handlungsorientiert und widerstandsfähig sei. Es verlange neben Integrität aber auch ein hohes 

Maß an Vertrauen. 
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Sustainable Development Goals – Nachhaltigkeit ohne 

Korruptionsbekämpfung geht gar nicht 

Sieglinde Gauer-Lietz  
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Diskussion: Sustainable Development Goals - Nachhaltigkeit 

ohne Korruptionsbekämpfung geht gar nicht 

Sieglinde Gauer-Lietz 

Protokoll: Simon Merz 

 

 

Frage: Wie werden SDGs (Sustainable Development Goals) evaluiert? 

Gauer-Lietz: Alle 4-5 Jahre gibt es einen Report der Bundesregierung, zudem gibt es 

Parallelberichte von Organisationen der Zivilgesellschaft, es zeigt sich eine Tendenz positiver 

Veränderungen. 

 

Frage: Bzgl. der Zielformulierung wirkt das Unterziel der Korruptionsbekämpfung sehr relativiert 

und reduziert, was meinen Sie dazu? 

Gauer-Lietz: Einzelne Länder definieren Oberziele für sich und entscheiden, was aufgenommen 

und ausformuliert wird. Korruption ist allgemein ein Querschnittthema. Es gibt keine 

Nachhaltigkeit, wenn es Korruption gibt. Allerdings gibt es korrupte Länder, die wirtschaftlich 

erfolgreich sind. 

 

Frage: Was ist wirtschaftlich und was ist nachhaltig? Sind kulturelle und religiöse Hintergründe 

hinderlich oder förderlich für SDGs? Westliche Einflüsse haben die globale Welt geprägt, unser 

Wirtschaftssystem funktioniert erfolgreicher, wenn Länder korrupter sind (Stichwort: 

Waffenexporte). 

Gauer-Lietz: SDGs bewahren nicht davor, sich um das eigene Umfeld zu kümmern. Sie führen 

soziologische, ökologische und ökonomische Aspekte zusammen. Nachhaltigkeit ist die 

gemeinsame Schnittmenge dieser drei Dimensionen. 

 

Frage: Stichwort ökologischer Fußabdruck: Wir verbrauchen mehr, als wir eigentlich bräuchten. Wie 

hängt das mit Korruption und den SDGs zusammen? 

Gauer-Lietz: Nicht alles was schlecht läuft ist Korruption. Zudem tut sich Deutschland kulturell 

schwer mit Transparenz.  
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Thematische Foren 

 

Forum 2: Korruptionsrisiken identifizieren, analysieren und 

bewerten 

Marie-Carin von Gumppenberg 
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Forum 3: Korruptionsprävention im Partnerauswahlprozess 

Elisabeth Kowalla-Diarra 
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Forum 3: Korruptionsprävention im Partnerauswahlprozess - 

Protokoll 

Elisabeth Kowalla-Diarra 

Protokoll: Dr. Christiane Aschoff-Ghyczy 

 

Der Beitrag von Frau Kowalla wurde sehr lebhaft diskutiert Die folgenden Notizen beanspruchen 

nicht, das Thema systematisch wiederzugeben. 

Bei diesem Forum ging es um die Frage, nach welchen Kriterien in einem Auswahlprozess 

Partnerorganisationen (PO) in der Dritten Welt ausgesucht werden (können). Dabei werden 

Stärken und Schwächen der PO analysiert. Ist die PO in der Lage, das Projekt umzusetzen? Wie 

sicher ist es, dass die Gelder bei der Zielgruppe ankommen?  

Eingangs wurden Kriterien einer sorgfältigen Partnerauswahl und Anforderungen der 

Zuwendungsgeber (BMZ) dargestellt. Dies ist insofern relevant, weil in einem Fall von 

Zweckentfremdung geprüft werden muss, ob eine Rückerstattung der Geldmittel durch den Träger 

möglich ist bzw. die Projektträger-Organisation aus der Rückzahlungspflicht entlassen werden 

kann, wenn die Partnerorganisation dazu nicht in der Lage ist (Exkulpation). 

Neue Partnerorganisationen, die einen Projektantrag stellen, werden besonders genau untersucht, 

während langjährige Partnerorganisationen, häufig weniger genau untersucht worden sind. 

Nach diesen Kriterien verlangt die Projektträger-Organisation bei der Partnerprüfung ein 

vollständiges Organisationsprofil inkl. zahlreicher Anlagen, wie z. B. Finanzleitlinien, ein aktuelles 

institutionelles Audit, Statuten der Organisation. 

 

Geklärt werden Fragen, wie z. B.  

 Wie viele Mitglieder hat der Aufsichtsrat? Meistens sind die Mitglieder der Aufsichtsräte zu 

eng mit der Exekutive der NGOs verbunden, ein Problem, das es weltweit bei vielen kirchlichen 

und nichtkirchlichen Organisationen gibt. In der Diskussion wurde gefragt, ob die Geber 

verlangen könnten, dass im Aufsichtsrat auch „Fremde“, z.B. von andern Kirchen oder 

nichtchristliche Expertinnen und Experten für das jeweilige Projekt  beteiligt werden müssten, 

was aber verneint wurde. Es wurde auch die Vermutung geäußert, dass auch solche „Fremde“ 

durchaus mit Zuwendungen beeinflusst werden könnten. Sollte ein Aufsichtsratsmitglied 

erwiesenermaßen korrupt sein, hat die Projektträger-Organisation schon die Bedingung an die 

Organisation geknüpft, dass eine weitere Förderung nur möglich ist, wenn die Person nicht 

mehr Mitglied des Aufsichtsrates ist. 

 Gibt es genügend qualifiziertes Personal?: Auch die Gehälter dürfen erfragt werden, 

unterliegen aber dann dem Datenschutz. Nach den Richtlinien vom BMZ dürfen höhere 

Entgelte als nach dem TvöD nicht bezahlt werden, was in manchen Ländern wie z.B. Südafrika 

problematisch ist, da das Lohnniveau dort deutlich höher liegt. Ein weitverbreitetes Problem, 

das mehrere Forum- Teilnehmerinnen und Teilnehmer kannten, besteht nicht in zu hohen 

Löhnen, sondern in der Forderung mancher PO an ihre Angestellten, einen Teil ihrer Gehälter 

„zu spenden“. Es blieb dann meistens ungeklärt, wohin diese Gelder fließen. 



64 

 

 Von einer Projektträger-Organisation wurde berichtet, dass von der  PO verlangt würde, dass 

jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter des geförderten Projektes ein eigenes Konto hat, auf 

welches das Gehalt überwiesen wird. (Auch das würde inoffizielle „Spenden“ an die NGO  

nicht ausschließen, aber zumindest erschweren. Gekürzte Gehälter könnten dann zumindest 

nicht ohne Wissen der Angestellten bezahlt werden.)  

 Gibt es eine wirkungsorientierte Arbeitsweise? Gibt es beim Monitoring definierte 

Indikatoren?  

 Wie ist die Finanzsituation der PO? Eine Projektträger-Organisation beispielsweise verlangt 

bei einem Projektantrag auch das institutionelle Audit vom letzten Jahr. In der Diskussion 

wurde gefragt, wann eine PO aus Finanzgründen abgelehnt werden kann, zum Beispiel weil 

sie ohnehin schon zu viel Geld hat und die Frage besteht, ob sie noch einen neuen Geber 

braucht bzw. BMZ-Förderungen Fehlbedarfsfinanzierungen sind. Es wurde auch gefragt, 

welche Chancen kleinere Organisationen haben, die noch nicht gut entwickelt sind. Bei PO, 

die genügend gute Ansätze zeigen, besteht auch die Möglichkeit der Unterstützung durch 

Organisationsentwicklungsmaßnahmen, z.B. kann es eine Hilfe für die Verbesserung der 

Buchhaltung geben. Wenn jedoch zu viele Punkte bei der PO nicht stimmen, ist das Risiko zu 

fördern einfach zu groß. 

 

Bei Anträgen von neuen PO werden auch Referenzen von anderen NGOs oder Kirchen eingeholt. 

Bei Langzeitpartnerschaften werden Evaluierungen gelesen. Es gibt immer Risiken. Dazu gehören 

z.B.: 

- die eingereichten Dokumente entsprechen nicht der Realität, 

- bei Langzeitpartnern wird zu wenig sorgfältig geprüft, 

- es gibt mangelnde Alternativen in einer Region, 

- in einem Krisengebiet kann man schwer prüfen, 

- Jahresberichte sagen zu wenig aus. 

 

Es wurde darüber diskutiert, inwieweit es denkbar ist, eine schwarze Liste von PO bei denen 

Korruption nachgewiesen wurde, auszutauschen. 

Eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer erläuterte die Auswahlkriterien in ihrer Organisation 

folgendermaßen: Im Fall von neuen PO werden die Satzung, die Aufsichtsgremien, die 

Finanzrichtlinien, die Wirkungs- Analysen und die Bezüge geprüft. Insgesamt gibt es nur relativ 

wenig neue Partner, höchstens zehn im Jahr, wobei sehr viele nicht passende Anträge gestellt 

werden, die überwiegend abgelehnt werden.  

Eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer erwähnte, dass bei Korruptionsfällen, bei denen BMZ Mittel 

beteiligt sind, das BMZ genau prüft, inwieweit die Partner vorher sorgfältig analysiert worden 

sind. 

Eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer meinte, dass man die PO auch nicht überfordern dürfte, in dem 

zu viele Daten abgefragt würden. Ihm erschien die Vorgehensweise einer Projektträger-

Organisation zu technokratisch. Andererseits müsste die Rechtschaffenheit bei der 

Berichterstattung gewährleistet werden. 

Eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer berichtete, dass alle drei Jahre neue Informationen von den PO 

geschickt werden müssen. Es wurde auch eine Studie für ganz Afrika unternommen, in welchen 
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Ländern welche Rechtslage für NGOs und Kirchen gelten, zum Beispiel bei Sozialabgaben und 

audits. 

Es wurde darüber diskutiert, inwieweit man örtliche Partner beeinflusst, indem man inhaltliche 

Vorgaben für die Förderungswürdigkeit macht. Anhand des Organisationsprofils und der 

anschließenden Organisationsbewertung lässt sich entscheiden, ob der Partner förderungswürdig 

ist. 

Eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer fragte, ob bei anderen Projektträger-Organisationen eine Person 

alleine über die Förderungswürdigkeit entscheidet? Kann es vorkommen, dass bei zwei 

Entscheidern unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden? Antwort: Es sind zwei, manchmal wird 

auch in einer Gruppe im Referat diskutiert.  Auch die Leitung schaut sich die Unterlagen an. 

 

Kontrollmöglichkeiten 

Zum einen entscheidet jede Geberorganisation, wie die Prüfung von Korruptionsverdachtsfällen 

im eigenen Haus organisiert wird, zum andern, wie die PO vor Ort geprüft wird. 

Es wurde erläutert, dass in der Projektträger-Organisation ein eigenes Team für die Aufarbeitung 

von Korruptionsfällen geschaffen worden ist. Es hatte sich gezeigt, dass die Länderreferentinnen 

und Länderreferenten für die oft langwierigen Bearbeitungen in Korruptionsfällen 

(durchschnittlich elf Monate) keine Zeit haben, eine objektive Distanz zur PO von Vorteil ist und 

es zudem spezieller Kenntnisse für dieses Thema bedarf. Dieses spezielle Team hat in einem 

verpflichtenden Prozess definiert, wie mit  entsprechenden Fällen umzugehen ist. Jeder Verdacht 

auf Korruption muss an das Team übergeben werden. Einzelne Fälle werden manchmal im 

größeren Kreis im zuständigen Referat vorgestellt und diskutiert. 

 

Eine Projektträger-Organisation wertet jedes Jahr die gemeldeten Fälle aus und erfasst u.a. bei 

wie vielen Fällen es sich tatsächlich um Korruptionsfälle oder Zweckentfremdung, mangelhafte 

Finanzverwaltung oder Fälle ohne Befund handelt. Die Ergebnisse werden in einem Jahresbericht 

zusammengefasst und werden allen Mitarbeitenden vorgestellt: In dem Zusammenhang werden 

auch die Lessons Learnt aus einzelnen Fällen zusammengefasst. 

 

Eine Projektträger-Organisation bspw. verlangt, wo immer möglich, die Einführung einer 

Buchhaltungssoftware bei den PO, da diese nicht so leicht wie Excel manipuliert werden kann. 

 

Es ist allgemein bekannt, wie schwierig es in vielen Ländern ist, zuverlässige Wirtschaftsprüfer zu 

finden. Mit den Wirtschaftsprüfern werden die Inhalte der Prüfung besprochen. Gespräche mit 

Mitgliedern der Zielgruppen ist keine Anforderung an die Wirtschaftsprüfung. Es wird oft nur auf 

Basis der Aktenlage und Belege bei der PO kontrolliert, nicht aber bei den Endempfängern oder 

Zielgruppen, ob die Ausgaben tatsächlich entsprechend den Abrechnungen ausgegeben wurden. 
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Forum 5: Vorbildfunktion der Führungskräfte in Wort und Tat 

Obiora Ike und Christoph Stückelberger 

Protokoll: Simon Merz 

 

Einleitend stellte Prof. Stückelberger die Bedeutung der Vorbildfunktion von Führungskräften 

hinsichtlich ihres Mutes zu Transparenz gegenüber Herausforderungen von Korruption vor. 

Beispielsweise sollten Referierende bzw. die Seminarleitung in Schulungen unterschiedliche 

Rollen einnehmen können (z.B. aus theologischer, wissenschaftlicher oder Coaching-Perspektive), 

da je nach Situation und Teilnehmenden ein angepasstes Auftreten entscheidend für den 

Seminarerfolg sei. In Bezug auf betreffende Akteure sei eine Balance zwischen dem Top Down 

bzw. Bottom Up Approach entscheidend. Der direkte Kontakt mit Entscheidungsträgern, aber auch 

ein Selbstbewusstsein der „Laien“ sei relevant, wenn sich bzgl. Korruptionsbekämpfung etwas 

ändern solle. Insgesamt habe das Thema rund um Transparenz eine positive Entwicklung von der 

Tabuisierung hin zu spezifischen Sachfragen genommen. 

Daher beschäftigte sich das Forum mit der Frage, wie mit dem Thema im Hinblick auf konkrete 

Organisationsführung und diesbezüglicher Sensibilisierung von Mitarbeitenden umgegangen 

werden soll: Basis aller Ausgangsüberlegungen bilde eine einheitliche Definition von Korruption, 

die bereits aufgrund mangelnder Einsicht Korrumpierender sehr komplex sei. Besonders unter 

Bezugnahme der Partner gestalte sich, bedingt u.a. durch kulturelle Unterschiede, eine 

Vermittlung eines einheitlichen Regelwerkes als schwierig. Zudem ließen sich erhöhte 

regulatorische Anforderungen bis hin zur Informationsflut schwer kommunizieren. Führungskräfte 

würden finanzielle Verantwortung oftmals delegieren und als Lösungsansatz Berichte einsetzen, 

während das Ausmachen sowie die Stärkung von vertrauenswürdigen Personen, unabhängig von 

ihrer Position, der bessere Ansatz wäre. Konkret könne dieser Ansatz sich durch eine Art 

Aufsichtsrat, bestehend aus kirchlichen und nicht-kirchlichen Mitgliedern, verwirklichen lassen. 

Prof. Ike betonte dagegen die Durchsetzung von Integrität bzw. die innere Haltung als 

entscheidenden Ansatz für Korruptionsbekämpfung sowie deren Vermittlung in der Ausbildung 

von Theologinnen und Theologen, da aus seiner Sicht erhöhte Kontrolle nicht zu weniger 

Korruption führe. Darüber hinaus sei der Dialog mit Partnern auf Augenhöhe entscheidend. 

Partnerschaft setze Grundvertrauen und die Annahme der Stärken und Schwächen des Anderen 

voraus. Dieses Vertrauen sei in der Gesellschaft jedoch durch Kontrolle ersetzt worden. 

An der praktischen Machbarkeit dieses Ansatzes wurde Zweifel geäußert, da es eine Vielzahl von 

Projekten gebe und ein Partnerdialog nicht immer umsetzbar sei. Prof. Stückelberger schlug eine 

Verbindung zwischen Integrität und Kontrolle vor, da keine Person vor Machtmissbrauch gefreit 

sei. Vertrauen und Kontrolle seien zwei Kehrseiten einer Medaille. Vertrauen solle mit 

(vertraglicher) Kontrolle untermauert werden, da Geldgeber einen Anspruch auf die Richtigkeit der 

Umsetzung der Spenden hätten. 

Abschließend kristallisierte sich eine Balance von Vertrauen und Kontrolle als Mechanismus zur 

Zielerreichung heraus, in der die innere Haltung und Integrität für Führungskräfte entscheidend 

sei. Vertrauen in die Personen und persönliche Beziehungen könne nicht gegen Vertrauen in 
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Regeln und Transparenz ausgespielt werden. Für die persönliche Vertrauensbasis und für den 

Aufbau von persönlicher Integrität könne Spiritualität als Persönlichkeitsbaustein einer 

Führungskultur Werte insbesondere im Hinblick auf interne Kommunikation vermitteln. Auch in 

einem sicheren Umfeld sei Mut zum Widerstand als Teil von innerer Stärke gefordert. 
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Forum 6: Was sage ich wem? - Suche nach den richtigen 

Kommunikationsstrategien im Korruptionsverdachtsfall 

Sonja Grolig und Nelson Penedo 

 

In diesem Forum wurde anhand eines Fallbeispiels mit konkreten Arbeitsaufgaben gearbeitet.  

 

 

Fallbeispiel: 

Die kirchliche Organisation Segenswerk fördert im fernen Ausland das Projekt ‚Besser leben‘ zur 

Verbesserung der Lebensbedingungen der ländlichen Bevölkerung. Die Finanzierung setzt sich 

zusammen aus Mitteln des BMZ und der Großspende eines berühmten Firmenchefs. ‚Besser leben‘ 

wird durchgeführt von der Partnerorganisation Longlife, einer kirchennahen lokal registrierten 

NGO. Dort sind zahlreiche lokale Berater zur Familienberatung angestellt, die auch Saatgut, 

Haushaltsgeräte und Medizinkästen verteilen. Der Leiter von Longlife ist ein früherer 

Studienfreund des Firmenspenders. 

Kofinanzierer für das Projekt ‚Besser leben‘ sind die Helferhände, eine dänische NGO. 

Die Finanzmittel von Helferhände speisen sich aus vielen Patenschaften von Einzelpersonen, aber 

auch von Kommunen und Vereinen. Für ‚Besser leben‘ konnten 120 Spender gewonnen werden. 

Das Projekt ist mit viel Aufwand öffentlich beworben worden und das Aushängeschild von 

Helferhände. 

Helferhände hat im Rahmen eines Routineaudits schwerwiegende Korruption festgestellt: 

Gehälter wurden mehrere Monate schon überhöht abgerechnet und ein Teil des Materials auf den 

lokalen Märkten verkauft. Die Einnahmen wurden von Mitarbeitern in die eigene Tasche gesteckt. 

Ob die Leitung von Longlife mit involviert ist oder nur ihre Aufsicht versäumt hat lässt sich noch 

nicht mit Sicherheit sagen. 

Wegen der hohen Transparenzkultur in Dänemark und mit Blick auf die prominente Darstellung 

des Projekts ‚Besser leben‘ sah sich Helferhände gezwungen, die Korruption von sich aus 

unmittelbar nach dem Erhalt des Audits auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen und eine 

Pressekonferenz abzuhalten. 

Segenswerk, die deutsche Geberorganisation wird erst am Morgen der Veröffentlichung von 

Helferhände informiert, ohne dass dabei über die Freundschaft zwischen den Leitern von 

Helferhände und Longlife gesprochen wird. Schon kurz darauf kommen so viele Presseanfragen 

bei Segenswerk an, dass sich die Leitung gezwungen sieht, ebenfalls eine Pressekonferenz zu 

geben. 
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Arbeitsaufgaben (2 Gruppen) 

Gruppe 1 

Sie arbeiten bei Segenswerk und wurden als Krisenstab zusammengerufen, um die 

Pressekonferenz ihrer Organisation zur Korruption bei Longlife vorzubereiten, die in 10 Minuten 

beginnt. Ihnen liegen die Kernergebnisse des Audits vor, aber nicht der originale Auditbericht. Von 

Ihnen wird ein Statement (3 Min) erwartet und anschließend können die Pressevertreter Fragen 

stellen. 

 

Gruppe 2 

Sie sind Journalisten unterschiedlicher deutscher  Medien u.a. auch kirchenkritischer Medien. In 

10 Min haben Sie die Möglichkeit auf der Pressekonferenz von Segenswerk anlässlich des  

Skandals bei Longlife teilzunehmen und Fragen zu stellen. 

 

Für die Bearbeitung wurden 7 Thesen und Empfehlungen zur Kommunikation im 

Korruptionsverdachtsfall vorgegeben: 

 

1. Es gibt keine wohlwollende Form, den Verdacht im direkten Dialog mit dem 

Verdächtigen zu klären. Solange offen ist, ob der Verdacht zutrifft riskieren Sie, dass der 

Verdächtige Nachweise fälscht oder vernichtet, bzw. dass der zu Unrecht Verdächtigte 

unnötig gekränkt wird. 

2. Trennen Sie in ihrer Betrachtung die Sache der Korruption von der Frage, wer hat sie 

als Person getan und aus welchen Motiven hat sie stattgefunden. Beziehen Sie sich in 

der Kommunikation so weit als möglich auf die SACHE. Bei der Sache schauen Sie auf die 

Vertragseinhaltung bzw. den Vertragsbruch (zweck- und vertragsgemäße 

Mittelverwendung). Bei der Person geht es um die rechtliche und moralische Beurteilung 

des menschlichen Handelns (keine Vorverurteilungen!) 

3. Der Partner / die Partnerorganisation hat im Verdachtsfall ein RECHT, geprüft zu 

werden, um gegenüber allen rehabilitiert zu werden. Wird aus Rücksicht auf falsch 

verstandene Partnerschaft nicht überprüft, bleibt der Verdacht als Möglichkeit im Raum 

stehen und vergiftet nach und nach die Zusammenarbeit. 

4. Das beste Prüfergebnis erreichen Sie, wenn es Ihnen glaubhaft gelingt, die Prüfung als 

eine Stichproben- / Routinemaßnahme darzustellen. Dann öffnet die 

Partnerorganisation bereitwillig ihre Bücher und gibt Auskünfte. Ist der Verdacht auf 

beiden Seiten bekannt, dann kann direkt von einer Kontrollmaßnahme gesprochen werden. 

5. Geberinformation / Geberabstimmung: verhindert weiteren Schaden, kostet 

Ressourcen, ermöglicht aber viele Informationen zusammenzutragen und besser zu 

ermitteln. Hier ist es besonders wichtig, die Kommunikation mit der verdächtigen 

Partnerorganisation inhaltlich und zeitlich untereinander abzustimmen. WICHTIG: 

vertrauliche Weiterleitung von Verdachtshinweisen zwischen Kolleginnen und Kollegen 
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gibt es auf der Personenebene nicht. Das Wissen um Verdacht ist zum Schutz von 

Geberorganisationen immer Institutionenwissen, dies begründet auch die Meldepflicht. 

6. Spenderinnen und Spender schätzen die Wahrheit. Sie können als Spendenorganisation 

vertrauenswürdig bleiben, auch wenn ihre Partnerorganisation Vertrauen enttäuscht hat. 

a) Spenderinnen und Spender, die selbst eine Beziehung zur Partnerorganisation pflegen 

müssen stärker und anders einbezogen werden als fernstehende Spender. 

b) Je erhärteter ein Verdacht ist, um so offener sollten Sie mit Spenderinnen und 

Spendern, die dem Projekt nahestehen darüber kommunizieren, dass es 

„Klärungsbedarf“ / eine „Störung in der Zusammenarbeit“ etc. gibt.  

c) Ist Korruption erwiesen, hilft nur noch Offenheit. Sie treten mit nahestehenden 

Spenderinnen und Spendern in einen Prozess der Trauerarbeit ein, weil Vertrauen 

enttäuscht wurde. Selbst wenn die Spenderinnen und Spender bei dem Projekt bleiben 

wollen, sollten Sie sorgfältig prüfen, ob die Partnerorganisation ausreichend 

Veränderungen vornimmt, um erneutes Vertrauen zu rechtfertigen. (Erst wieder klein 

anfangen, gut prüfen, ggf. Schulungen durchführen.) 

7. Öffentlichkeitsarbeit: Sagen Sie nichts, was sie noch nicht wissen können und später 

revidieren müssen. Vor allem sagen Sie nicht, dass sie ihren Partnern vertrauen, solange 

sie noch ermitteln. Ist der Verdacht erwiesen, dann bleiben Sie bei der Wahrheit, 

veröffentlichen Sie von sich aus und erläutern Sie, was ihre Organisation daraus gelernt 

hat und verändern wird. 
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Protokoll zum Forum 6: Was sage ich wem? - Suche nach den 

richtigen Kommunikationsstrategien im 

Korruptionsverdachtsfall 

Sonja Grolig und Nelson Penedo 

Protokoll: Sophia Schütz 

 

Die Eindrücke und Ergebnisse entstanden in einer Diskussion basierend auf sieben 

Thesen/Empfehlungen von Sonja Grolig und Dr. Nelson Penedo und einem Rollenspiel, das zum 

Fallbeispiel erarbeitet wurde. 

 

1. These: Es gibt keine wohlwollende Form, den Verdacht im direkten Dialog mit dem 

Verdächtigen zu klären.  

 Aber: Den Fall vorerst immer als Verdacht behandeln. Personen sind so lange unschuldig, 

bis ihnen die Schuld nachgewiesen wurde. 

2. These: Trennen Sie in Ihrer Betrachtung die Sache der Korruption von der Frage, wer hat sie als 

Person getan und aus welchen Motiven hat sie stattgefunden. 

3. These: Der Partner/die Partnerorganisation hat im Verdachtsfall ein Recht, geprüft zu werden, 

um gegenüber allen rehabilitiert zu werden.  

 Um eine saubere Ermittlung zu gewährleisten und Befangenheit von Personen 

vorzubeugen, soll eine Wirtschaftsprüfung mit anderen Ermittlerinnen und Ermittlern als 

üblich durchgeführt werden. Die Sicherung der Beweismaterialien sowie der Schutz der 

Person, die geschickt wird, stehen im Vordergrund. 

4. These: Das beste Prüfergebnis erreichen Sie, wenn es Ihnen glaubhaft gelingt, die Prüfung als 

eine Stichproben-/Routinemaßnahme darzustellen.  

5. These: Geberinformation/Geberabstimmung: verhindert weiteren Schaden, kostet Ressourcen, 

ermöglicht aber viele Informationen zusammenzutragen und besser zu ermitteln.  

6. These: Spender und Spenderinnen schätzen die Wahrheit. Sie können als Spendenorganisation 

vertrauenswürdig bleiben, auch wenn Ihre Partnerorganisation Vertrauen enttäuscht hat.  

 Die Spenderinnen und Spender haben ein Recht darauf, auf persönlicher Ebene informiert 

zu werden.  

7. These: Öffentlichkeitsarbeit: Sagen sie nicht, was sie noch nicht wissen können und später 

revidieren müssen. Aktive Veröffentlichung von erwiesener Korruption. 

 Nur diejenigen informieren, die am Anfang informiert werden müssen. In der 

Ermittlungsphase nicht an die Öffentlichkeit gehen. Erst, wenn es wirklich sicher ist.  
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 Aber: Lieber zuerst selbst an die Öffentlichkeit gehen, bevor es andere machen. Das Risiko 

muss abgewogen werden, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Informationen von 

anderer Seite aus verbreitet werden.  

 Nur Dinge versprechen, die auch eingehalten werden können. Unterscheiden zwischen 

dem, was sicher und was noch nicht sicher ist. Jeder Fall braucht eine andere Strategie 

und Kommunikation.  

 Auch unbequeme Wahrheiten darstellen. Der Schaden wird größer, wenn Sie nur die halbe 

Wahrheit sagen und später viel größere Dinge ans Licht kommen. 

 

Weitere Ergebnisse  

 Bestimmung der Personen, die entscheiden können/sollen/müssen. Klärung der Rollen, 

Pflichten und Kompetenzen (z.B. für eine Pressekonferenz). 

 Was soll mit wem kommuniziert werden oder explizit nicht kommuniziert werden, um die 

Ermittlungen nicht zu gefährden? Unterschiedliche Akteure brauchen unterschiedliche 

Kommunikation. Der Zeitpunkt spielt da eine wichtige Rolle.  

 Um sich über das Gesamtkonstrukt und relevante Fragen klar zu werden, ist Mapping 

wichtig. Welche Organisationen und Projektpartner sind miteinander verbunden? Welche 

weiteren Organisationen, Finanzierungspartner, Staat als Mittelgeber, Spender und Paten, 

Großspender, Wirtschaftsprüfer, Zielgruppen sind involviert? 

 Dynamisches Geschehen: Der Prozess ändert sich ständig. Personen, die davor nicht als 

wichtig galten, können im Laufe des Prozesses wichtig werden. Der Prozess muss ständig 

neu erörtert werden. Deshalb genau beobachten, wie sich die verschiedenen Rollen 

verändern.  

 Was sind die Ansprüche anderer an die Organisation? Der Großspender darf nicht 

geschädigt werden, auch aus Fairness ihm gegenüber.  

 Klärung, inwiefern und auf welche Weise der Partner informiert werden soll. Auch durch 

welche Person das geschehen soll.  

 Ähnliche Handhabung der Organisationen ist wichtig. 
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Forum 7: „Wer Bestechung hasst, der wird leben“ - 

Grundlagen der Korruptionsbekämpfung in der christlichen 

Ethik - Impulsvortrag 

Dieter Heidtmann 

 

 

Korruption ist nach der Definition von Transparency International „der Missbrauch anvertrauter 

Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil“. Über solche Formen des Machtmissbrauchs berichtet 

auch schon die Bibel.  

 

1. Formen der Korruption 

In der Bibel werden unterschiedliche Formen der Korruption unterschieden. Da gibt es zum einen 

individuelles Fehlverhalten. Am bekanntesten hierfür ist vielleicht König David, der den Ehemann 

von Bathseba in der Schlacht in die vorderste Linie stellen lässt, um zu vertuschen, dass er mit 

dessen Ehefrau ein Verhältnis hat (2. Samuel 11).  

Die Bibel berichtet aber auch über strukturelle Korruption. So war es durchaus üblich, feindliche 

Soldaten oder sogar die Feldherren zu bezahlen, um sich in kriegerischen Auseinandersetzungen 

einen Vorteil zu beschaffen: „Da nahm Asa (Sohn Davids, König von Juda) alles Silber und Gold, 

das noch übrig war im Schatz des Hauses des HERRN und im Schatz des Hauses des Königs, und 

gab's in die Hände seiner Räte und sandte sie zu Ben-Hadad, dem Sohn Tabrimmons, des Sohnes 

Hesjons, dem König von Aram, der zu Damaskus herrschte, und ließ ihm sagen: Es ist ein Bund 

zwischen mir und dir und zwischen meinem Vater und deinem Vater; darum schicke ich dir ein 

Geschenk, Silber und Gold, dass du den Bund mit Bascha, dem König von Israel, aufgibst, damit er 

von mir abzieht. Ben-Hadad hörte auf die Bitte des Königs Asa und sandte seine Obersten gegen 

die Städte Israels und schlug Ijon und Dan und Abel-Bet-Maacha, das ganze Kinneret samt dem 

ganzen Lande Naftali.“ (1. Könige 15,18-20).  

Beamte, Richter und selbst die Herrscher des Landes ließen sich bestechen und stellten ihren 

persönlichen Vorteil über das Recht. Der Prophet Jesaja stellt zum Verfall der Sitten im 

untergehenden Jerusalem fest: „Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebsgesellen, sie nehmen alle 

gern Geschenke an und trachten nach Gaben. Den Waisen schaffen sie nicht Recht, und der 

Witwen Sache kommt nicht vor sie.“ (Jesaja 1,23)  

Zur Zeit Jesu lud insbesondere das römische Zollsystem zum systematischen Machtmissbrauch 

ein. Den Zöllnern wurde ihre jeweilige Zollstelle für ein Jahr gegen eine feste Pacht überlassen. 

Was sie darüber hinaus an Abgaben von den Durchreisenden erpressen konnten, verblieb bei 

ihnen als persönlicher Vorteil. Man kann sich leicht vorstellen, dass es die Zöllner in diesem 

System schnell zu einem sprichwörtlichen schlechten Ruf gebracht haben. So betet der Pharisäer 
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in Lk 18,11: „Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Betrüger, 

Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner.“  

 

2. Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung 

Die Bibel bietet dementsprechend auch eine ganze Palette von Maßnahmen zur 

Korruptionsbekämpfung an.  

 

Rechtliche Regelungen 

Das beginnt mit rechtlichen Regelungen, die einen Machtmissbrauch unterbinden sollen. Die zwei 

wichtigsten finden sich vielleicht schon in den 10 Geboten. „Du sollst nicht stehlen.“ (2. Mose 

20,15) und „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider Deinen Nächsten.“ (2. Mose 20,16) Das 

erste Gebot ist selbsterklärend. Im zweiten geht es insbesondere um das Verhalten in 

Gerichtsverfahren. So präzisiert dann auch 2. Mose 23,8: „Du sollst dich nicht durch Geschenke 

bestechen lassen; denn Geschenke machen die Sehenden blind und verdrehen die Sache derer, die 

im Recht sind.“ Dies gilt für alle Beteiligten im Rechtsverfahren: Die Kläger sollen sich genauso 

wenig kaufen lassen wie die Richter oder Zeugen. Dieses Gebot richtet sich also sowohl gegen die 

aktive als auch gegen die passive Korruption. Zu solchen Rechtsregelungen gehören auch 

bedingte Selbstverfluchungen. „Verflucht sei, wer Geschenke nimmt, dass er unschuldiges Blut 

vergieße!“ (5. Mose 25,27) Solche rechtlichen Regelungen werden auch im Neuen Testament 

vorausgesetzt. Selbst Johannes der Täufer verlangt von den Zöllnern zunächst nicht mehr als ein 

regelkonformes Verhalten: „Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist!“ (Lukas 3,13) Das ist 

sozusagen biblisches Compliance Management.  

 

Moralischer Appell 

Da das allein nicht hilft, empfehlen die Autoren der Bibel, sich von den Bereichen, in denen 

betrogen und gestohlen wird, grundsätzlich fernzuhalten (vgl. Psalm 26). Die biblische 

Weisheitsliteratur ist voll von Mahnungen, dass sich Korruption am Ende nicht auszahlt. „Wer 

unrechtem Gewinn nachgeht, zerstört sein Haus; wer aber Bestechung hasst, der wird leben.“ 

(Sprüche 15,27) 

 

Tun-Ergehen-Zusammenhang 

Ein zentrales Thema im Alten Testament ist der Zusammenhang von Handeln und Wohlergehen. 

Auch dies findet sich in den 10 Geboten. „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass 

Du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Gleichzeitig wird in der 

alttestamentlichen Weisheitsliteratur gerade diese Zusage zunehmend kritisch hinterfragt. 

Erleben die Gläubigen doch in ihrem Alltag, dass es denen, die sich nicht an die Regeln halten und 

unmoralisch handeln, nicht immer automatisch schlecht geht, während umgekehrt die Gerechten 

arm bleiben und benachteiligt werden. (vgl. Ps 37 Das scheinbare Glück der Gottlosen) Am Ende 

dieser kritischen Auseinandersetzung steht immerhin noch die Hoffnung: „Und der Herr wird 
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ihnen beistehen und sie erretten; er wird sie von den Gottlosen erretten und ihnen helfen, denn 

sie trauen auf ihn.“ (Ps 37,40) 

 

3. Gottes Recht schaffende Ordnung 

Entscheidend für das Verständnis von Korruption in der Bibel ist aber noch etwas Anderes: 

Bestechung oder Amtsmissbrauch werden nicht nur als Vergehen gegen die Mitmenschen 

verstanden, sondern immer zugleich auch als Verstoß gegen die von Gott gestiftete Ordnung 

wahrgenommen. Der zentrale Faktor der Korruptionsbekämpfung in der Bibel ist, dass Gott selbst 

unbestechlich ist. Ihm kann man nichts vormachen. „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr 

aber sieht das Herz an.“ (1. Samuel 16,8) So ist die biblische Vorstellung eines Endgerichts denn 

auch, dass Gott wieder zurecht bringen wird, was die Menschen an Unrecht getan haben. Diese 

Perspektive, dass Gott für eine ausgleichende Gerechtigkeit sorgen wird, ist insbesondere für die 

Opfer von Ungerechtigkeit und Gewalt von Bedeutung. Das Unrecht, das durch Machtmissbrauch 

und Korruption geschaffen wird, soll nicht das letzte Wort haben. Stattdessen sollen am Ende 

diejenigen, die Unrecht erlitten haben, Gerechtigkeit erfahren. „Dann wird unser Mund voll 

Lachens und unsre Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern: Der Herr hat 

Großes an ihnen getan!“ (Psalm 126,2) 

Diese eschatologische Perspektive ermutigt zu einem anderen Umgang mit Geld und Gütern schon 

heute. In diesen Zusammenhang gehört auch das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter (Lk 16,1-

9), der das Vermögen seines Herrn verschenkt, um sich selbst bei seinen Schuldnern beliebt zu 

machen. „Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie 

euch aufnehmen in die ewigen Hütten.“ 

Entsprechend ist „corruptio“ ursprünglich ein theologischer Begriff. Er bezeichnet die bewusste 

Entscheidung für ein der göttlichen Ordnung widersprechendes Verhalten (im Sinne von 

Verderbtheit, Verkommenheit). „Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme 

Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, 

prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, 

unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem Guten feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. 

Sie lieben die Ausschweifungen mehr als Gott; sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren 

Kraft verleugnen sie; solche Menschen meide! … Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, 

untüchtig zum Glauben. Aber sie werden damit nicht weit kommen; denn ihre Torheit wird allen 

offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah.“ (2. Tim 3,1-9) Und der 1. Korintherbrief warnt: 

„Lasst euch nicht verführen! Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten.“ (1. Kor 15,33) 

 

4. Ein Ausblick 

Dieser kurze Überblick zeigt bereits, dass „der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten 

Nutzen oder Vorteil“ ein Thema ist, mit dem sich die biblischen Autoren über die Jahrhunderte 

hinweg überaus kritisch auseinandersetzen. Die Bibel schildert die unterschiedlichen Formen der 

Korruption und ihre zerstörerische Wirkung. Die Haltung gegenüber allen Formen der Korruption 

ist dabei vollkommen eindeutig. Sie wird als Verstoß gegen die Gemeinschaft mit Gott und den 

Mitmenschen kategorisch abgelehnt. Sehr eindrücklich schildert dies Apg 5, in der die beiden 
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Mitglieder der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem, die dieser einen Teil des zustehenden 

Vermögens vorenthalten, auf der Stelle tot umfallen (vgl. Apg 5,1-11). Am Ende dieser Geschichte 

von Hannanias und Saphira steht die Feststellung „Es kam eine große Furcht über die ganze 

Gemeinde und über alle, die das hörten. (Apg 5,11)  

Diese abschreckende Wirkung hat leider nicht angehalten. Die Kirchengeschichte lässt sich 

durchaus als Korruptionsgeschichte darstellen, in der sich zugleich aber auch immer Widerstand 

gegen den Missbrauch anvertrauter Macht regt. Dort finden sich insbesondere seit dem Aufstieg 

des Christentums zur Staatsreligion einerseits die Korrumpierung der Kirche durch Macht und 

Geld mit allen klassischen Phänomenen (Ämterkauf, Ämterpatronage, Bestechung …), gleichzeitig 

gibt es aber auch immer Gegenbewegungen, d.h. christliche Gruppen, die Armut, Gerechtigkeit, 

Regelkonformität einfordern. Den korrumpierten Teilen der Kirche stehen immer wieder Gruppen 

von Christen entgegen, die sich nicht durch unterdrücken lassen, die in ihrer Kirche „Widerspruch 

aus Loyalität“ (Pater Klaus Mertes SJ) leisten. Die kritische Kraft des Evangeliums lässt sich auf 

Dauer nicht unterdrücken. 

Das war bei den Asketen in den ersten Jahrhunderten so, bei den Mönchsorden im Mittelalter, in 

den reformatorischen Aufbrüchen von den Waldensern über die Hussiten bis zu Luther und Calvin. 

Anlass der Reformation war der Widerstand gegen ein korruptes System, das der Bereicherung der 

Mächtigen diente, dem Ablasshandel. Damals setzte Martin Luther noch auf die 

Selbstheilungskräfte des Systems „Man soll die Christen lehren: Wenn der Papst die 

Erpressungsmethoden der Ablaßprediger wüßte, sähe er lieber die Peterskirche in Asche sinken, 

als dass sie mit Haut, Fleisch und Knochen seiner Schafe erbaut würde.“ Man soll die Christen 

lehren: Der Papst wäre, wie es seine Pflicht ist, bereit - wenn nötig -, die Peterskirche zu 

verkaufen, um von seinem Gelde einem großen Teil jener zu geben, denen gewisse Ablaßprediger 

das Geld aus der Tasche holen.“ (Martin Luther, 95 Thesen, Thesen 50 und 51) Johannes Calvin 

reduziert in seiner Auslegung des 7. Gebots („Du sollst nicht stehlen“) die Grundsätze christlichen 

Umgangs mit anvertrautem Geld und Gütern auf ganz einfache Regeln: „Der Zweck ist hier: Gott 

ist jede Ungerechtigkeit zuwider, und deshalb sollen wir jedem geben, was ihm gehört. Der 

Hauptinhalt ist also: Wir sollen nicht nach fremdem Gut trachten, sondern im Gegenteil jedem zur 

Erhaltung des Seinen getreulich Hilfe leisten. Wir müssen ja doch bedenken: was ein Mensch 

besitzt, das hat er nicht von irgendeinem Zufallsgeschick, sondern durch Zuteilung Gottes, des 

Herrn aller Dinge; wer sich also an seines Nächsten Vermögen vergreift, der übt Betrug gegen die 

göttliche Ordnung.“ (Calvin, Institutio II,8,45) Calvin führt im Folgenden sehr detailliert 

unterschiedliche Formen von Raub, Betrug, Veruntreuung und Verschwendung auf und kommt zu 

dem Schluss: „So ist das alles in Gottes Augen Diebstahl! Denn wer nicht tut, was sein Beruf den 

anderen gegenüber erfordert, der vergreift sich an fremdem Gut!“ (ebd.) 

 

 

 

5. Thesen zur Bedeutung der biblischen Aussagen für die Korruptionsbekämpfung in der 

kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit 
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 Die Bibel bietet einen normativen Codex zur Korruptionsbekämpfung, der für alle 

kirchlichen Kontexte verbindlich ist. Hier kann sich innerhalb eines christlichen Wertesystems 

niemand auf kulturelle Unterschiede berufen. Gott ist jegliche Form von Korruption zuwider. 

 Wer sich heute gegen Korruption in der Kirche einsetzt, ist in guter Gesellschaft. Es kann 

sich auf eine breite Unterstützung von den alttestamentlichen Richtern und Propheten Jesaja bis 

hin zu den neutestamentlichen Aposteln stützen. 

 Die Bekämpfung des „Missbrauchs anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil“ 

braucht einen langen Atem. Selbst Gott scheint hier langmütig geworden zu sein. Es fällt nicht 

mehr jeder tot um, der sich am gemeinsamen Gut vergreift.  

 Am Ende hat Gott das letzte Wort. Das schafft Gerechtigkeit und ermutigt zu aktivem 

Handeln gegen Korruption schon jetzt. 
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Forum 8: Korruptionsbekämpfung im Management von 

Kirchengütern 

Christoph Stückelberger 

Protokoll: Willi Kawohl 

 

Prof. Dr.  Stückelbeger begann seine Präsentation mit drei Schüsselbegriffen. 

Kirchen und kirchliche Organisationen sind Kirchengemeinden, regionale und nationale 

Organisationen wie Bischofskonferenzen, Kirchenräte und Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, 

Banken, Priesterausbildungs-Seminare. 

Kirchenvermögen und Kirchengüter umfasst, natürliche Ressourcen (Grundbesitz, Seen, Tiere, 

Wälder etc.), Anlagevermögen (Gebäude, Infrastruktur, Ausstattungsgegenstände) und 

Finanzvermögen (Eigenkapital, Investitionen, Vorräte, Forderungen). 

Stewardship ist ein häufig verwendeter christlicher Begriff, mit dem eine glaubensgetreue und 

verantwortliche Verwaltung und Haushalterschaft der anvertrauten Güter bezeichnet wird. 

 

Als die zentralen Herausforderungen im Management von Kirchengütern beschrieb Prof. Dr.  

Stückelbeger folgende Bereiche: 

 Finanzielle Herausforderungen: Rückläufige Kircheneinnahmen durch Rückgang der 

Mitgliederzahlen und Konkurrenz durch neue aufstrebende Kirchen. 

 Erfassung und Dokumentation: Unzureichende oder nicht vorhandene Dokumentation  der 

Besitzrechte und der Vermögenswerte. 

 Professionalisierung: Der Vermögensverwaltung in kirchlichen Strukturen z.B. 

Finanzverwaltung 

 Expertenwissen: Spezialisierung des Managements in kirchlichen Strukturen z.B. 

Waldwirtschaft, Landwirtschaft, Leitung von Ausbildungseinrichtungen 

 Nepotismus: Fehlende Qualifikationskriterien für die Auswahl und Ernennung der 

Vermögensverwalter.  

 Korruption: Vermögensschäden durch Verlust und Missbrauch von Vermögen.  

 Ekklesiologie: Schulungen zu Stewardship und insbesondere Rechenschaftspflichten.  

 Laienbeteiligung: Einstellung von Laien für die Vermögensverwaltung z.B. Management von 

Hotels, Banken, Hausverwaltung. Förderung von Frauen in  Leitungspositionen in der 

Vermögensverwaltung. z.B. Buchhalterinnen, Schulleiterinnen. 

 

Um diese Herausforderungen und die damit verbundenen Chancen und Möglichkeiten zu nutzen 

empfiehlt Prof. Dr.  Stückelbeger folgende Schritte: 

 Stewardship und Grundkenntnisse der Vermögensverwaltung sollten Bestandteil 

theologischer Ausbildung werden. 

 Entwicklung einer Ekklesiologie der „Church Leadership and Accountability“. 
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 Kirchen und kirchliche Organisationen sollten die relevanten Gesetze und rechtlichen 

Verpflichtungen kennen und anwenden. 

 Die Erfassung und Dokumentation des gesamten Vermögens sollte die Grundlage für die 

Vermögensverwaltung bilden. 

 Kirchen und kirchliche Organisationen sollten eine Strategie für das Management des 

Kirchenvermögens entwickeln. 

 Einführung und Anwendung von Sanktionen gegen Korruption und Vermögensmissbrauch. 

 Entwicklung und Umsetzung eines Aktionsplans für die Einführung einer professionellen 

Vermögensverwaltung in Kirchen und kirchliche Organisationen. 

 

In der Diskussion mit den Teilnehmenden ging es insbesondere darum, wie deutsche Hilfswerke 

ihre Partnerorganisationen bei der Einführung einer professionellen Vermögensverwaltung 

unterstützen könnten. Dazu wurden folgende Möglichkeiten erörtert: 

 Finanzierung von Machbarkeitsstudien, Entwicklung von Geschäftsplänen etc. 

 Finanzierung der Ausbildung/Fortbildung von Verwaltungskräften, Buchhaltern. 

 Finanzierung der Ausbildung/Fortbildung zu Spezialwissen  

 Finanzierung von Beratern, Experten, Gutachern. 

 Vermittlung von Informationen zu geeigneten Finanzierungsmodellen. 

 Förderung innovativer Projekte zur Vermögensentwicklung. 

 Sammlung und Aufbereitung von Erfolgsgeschichten und Best Practice. 

 Förderung des Austausches zwischen Verwaltungskräften, Experten und Managern aus 

verschiedenen Ländern und verschiedener Kirchen in einem Land. 
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Forum 9: Projektförderung im Spannungsfeld zwischen 

Sorgfaltspflichten und Risiken 

Matthias Heckel und Olaf von Maydell 
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Protokoll zu Forum 9: „Projektförderung im Spannungsfeld 

zwischen Sorgfaltspflichten und Risiken“  

Dr. Matthias Heckel, KPMG und Dr. Olaf von Maydell, SCHOMERUS 

Protokoll: Sonja Grolig 

 
Die Kombination der beiden thematischen Inputs kontrastierte die vorhandenen Risiken der 

Förderung von Projekten im Ausland mit den rechtlich in Deutschland für den gemeinnützigen 

Bereich vorgegebenen Sorgfaltspflichten und gab den Teilnehmenden viele Anregungen zum 

Reflektieren ihrer eigenen institutionellen Praxis. 

Aus seiner Erfahrung im forensischen Bereich in Afrika stellte Dr. Heckel anschaulich dar, dass 

eine ausschließlich vertrauensbasierte Zusammenarbeit hohe Risiken für Korruption im Sinne von 

wirtschaftskriminellen Handlungen schafft. Konträr zur privatwirtschaftlichen Überwachung von 

Mittelflüssen sprach er von einer „Blackbox“, wenn es um das tatsächliche Wissen geht, wie die 

Fördermittel in der Entwicklungszusammenarbeit im Allgemeinen bzw. der kirchlichen 

Entwicklungszusammenarbeit im Speziellen verwendet werden. Aus dem Kreis der Teilnehmenden 

wurde diese Analyse mit den Worten „Die Kirche ist die beste Mutter aller Korruptionen“ 

bestätigt. Anders als der vertrauensbasierte Ansatz positiv unterstellt, wird im kirchlichen Raum 

das Fehlen von Kontrollmechanismen und Sanktionierung offensichtlich nicht selbstredend durch 

eine besonders gute Wertehaltung der Projektmitarbeiter ausgeglichen. Deshalb plädierte Dr. 

Heckel innerhalb der Risikofaktoren für korruptes Handeln dafür, die organisatorischen (Risiko-

)Faktoren bevorzugt im Rahmen von Präventionsmaßnahmen zu adressieren, weil diese leichter 

als die Umwelt(-risiko-)faktoren und die persönlichen (Risiko-)Faktoren zu mitigieren sind. Wer 

als Organisation keine Kontrollsysteme etabliert, wird zum „Mittäter“ von Korruption, weil er die 

eigenen Mitarbeiter permanent der Versuchung aussetzt, korrupt zu handeln. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitgehende sozioökonomische 

Verpflichtungen gegenüber der eigenen Großfamilie haben, wie es beispielsweise in vielen 

afrikanischen Regionen der Fall ist. So wandelt sich eine gut gemeinte Zusammenarbeit auf 

„Vertrauensbasis“ schnell zu einer fortlaufenden Belastung, da die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter permanent vor die Entscheidung gestellt werden, entweder ihren 

(Vermögensbetreuungs-)Pflichten gegenüber der Organisation oder ihren „Fürsorgepflichten“ 

gegenüber der „extended family“ nachzukommen. Zudem sollte jeder Entwicklungsorganisation 

bewusst sein, dass Korruption zu Korruption führt („corruption corrupts“), d.h. sich immer weiter 

ausbreitet, sofern sie unentdeckt bleibt oder nach Aufdeckung nicht sanktioniert wird. 

Die Auffaltung der unterschiedlichen Fördervarianten und ihre rechtlichen Verortungen 

(unmittelbar, mittelbar über dritte Personen oder über dritte gemeinnützige Organisationen) 

machte den Teilnehmenden klar, dass ihre Werke und Organisationen in Deutschland in aller 

Regel voll in der Sorgfaltspflicht bleiben, wenn es darum geht  die zweckgemäße 

Mittelverwendung abzusichern. Wo dies nicht möglich ist, tritt die Haftung ein. 
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Wenn der Vorfall öffentlich wird, tritt als weiterer und sogar größer Schaden der Imageverlust der 

Geberorganisation hinzu und das Ausbleiben weiterer Zuwendungen. Spätestens bei diesen 

Ausführungen von Dr. von Maydell machte sich eine gewisse Unruhe unter den Teilnehmenden 

breit. Vor allem im Bereich von kleineren fördernden Organisationen, bei denen die 

Projektförderung im Ausland vielleicht gar nicht das Kerngeschäft darstellt, sind die gesetzlichen 

Verpflichtungen in dieser Eindeutigkeit oft nicht klar. Dies gilt auch für Pfarreien aus Deutschland, 

die Mittel direkt an Partner und Partnerorganisationen ins Ausland transferieren, ohne über 

adäquate Verträge und Kontrollmechanismen zu verfügen. 

Auch die Vertreter der größeren Organisationen und Hilfswerke, die an dem Forum teilnahmen 

kamen ins Nachdenken, als Dr. Maydell anhand der Rechtsprechung der letzten Jahre ausführte, 

wie sich der Anspruch der Sorgfaltspflicht und der Haftbarkeit sukzessive ausgeweitet hat. 

Die Projektdokumentation erfordert heute nicht mehr nur eine ordnungsgemäße Buchführung und 

den Nachweis des zweckgemäßen Mitteleinsatzes durch Belege und deren Überprüfung im 

Rahmen von Wirtschaftsprüfung, sondern die Geberorganisationen müssen inzwischen 

nachweisen können, dass sie über interne Kontrollmechanismen verfügen, um Korruption zu 

verhindern. Zusätzlich fordert das DZI auch Korruptionsleitlinien. Konsequenterweise muss sich 

die Geberorganisation rückversichern, dass auch die Empfängerorganisation ausreichend gegen 

Korruption aufgestellt ist. 

Die Empfehlung beider Referenten lautet, die Compliance bei den Partnerorganisationen zu 

stärken. Dazu gehört auch die Ausweitung der Terms of Reference (TOR) von 

Mittelverwendungsprüfungen in Bezug auf die Prüfung der Ausgestaltung und Umsetzung 

relevanter Governance Strukturen, des Code of Conduct und der Antikorruptionskontrollen. Pre-

Grant Assessments vor Vertragsschluss und routinemäßige Prüfungen mit den ausgeweiteten TOR 

(sog. Post-Grant Assessments) werden notwendiger als bisher. 

Auch wenn bisher noch wenig Spender Klage gegen Geberorganisationen erhoben haben, bzw. 

öffentlichkeitswirksame Skandale selten sind, zeigen die bisherigen Verfahren, dass sich eine 

Veränderung vollzieht, in der für Wegschauen bei Verdacht auf Mittelfehlverwendung oder eine 

simple Abrechnung ohne Belege kein Raum mehr bleibt.  

In der Konsequenz werden Geberorganisationen mehr Ressourcen zur Kontrolle der 

zweckgemäßen Mittelverwendung und zur Vergewisserung der Compliance ihrer Auslandspartner 

aufbringen müssen. Allerdings bedeuten sachgerechte Investitionen in Compliance nicht, dass 

weniger Mittel bei den letztendlich Begünstigten ankommen, sondern es ist vielmehr zu erwarten, 

dass durch adäquate Korruptionsprävention eine Steigerung des Wirkungsgrades der 

Entwicklungszusammenarbeit erreicht wird.  

Konsequent weitergedacht wird von Gesetzgebung und Rechtsprechung die Verantwortlichkeit 

von Geberorganisationen auch beim Thema Regressansprüche: Wenn Geberorganisationen 

Regressanforderungen, die sie an Auslandorganisationen haben, nicht einfordern, dann kommen 

sie dadurch selbst in Haftung gegenüber den Spenderinnen und Spendern. Hier sind allerdings 

zwei Ausnahmen zugelassen: Wenn der Regress nur über eine Klage zu erreichen ist und die 

Geberorganisation dabei mehr Imageschaden erleidet als Mittel zurückgewinnt, dann kann ebenso 

auf die Regressforderung verzichtet werden wie in dem Fall, wo die Mittel für die Rückgewinnung 

der nicht zweckgemäß eingesetzten Spendengelder deren Höhe übersteigt. 
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Auch wenn die sich erhöhenden Anforderungen erst einmal Kopfzerbrechen bereiten und für die 

Geberorganisationen ein Mehr an Aufwand und Ressourceneinsatz bedeuten, darin waren sich die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Forums mit den Referenten einig: Korruption schwächt die 

Wirkung, die mit Entwicklungsgeldern erreicht werden soll. Vor allem deshalb muss sie bekämpft 

werden. 
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Forum 10: „Integrität und Transparenz“ – Aufgabe, Rollen und 

Wirksamkeit einer internen Arbeitsgruppe bei MISEREOR 

Thomas Antkowiak 
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Forum 10 : Integrität und Transparenz – Aufgabe, Rolle und 

Wirksamkeit der internen Arbeitsgruppe bei Misereor – 

Protokoll der Diskussion 

Thomas Antkowiak 

Protokoll: Harriet Désor 

Die interne Arbeitsgruppe bei Misereor arbeitet auf der Basis einer Leitlinie der 

Korruptionsbekämpfung, die hausintern erarbeitet wurden. Vor in Kraft treten der Leitlinie hatten 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MA) von Misereor die Gelegenheit, diese zu kommentieren. 

Anschließend wurde  sie den Gremien zur Verabschiedung vorgelegt. 

Misereor/KZE verwendet durchgängig ein Vertragsformat für alle Projektverträge, ausgenommen 

Kleinstmaßnahmen bis 5.000€. 

Seit 2013 gibt es eine Ombudsperson. Zweckfremder Mitteleinsatz wurde bisher nicht über diese 

Stelle gemeldet (das entspricht den Erfahrungen von Caritas international). 

Die Ombudsperson wurde im Haus im Rahmen einer Hausveranstaltung vorgestellt, in einer 

zweiten Veranstaltung wurde in einem world café das Thema Ombudsperson in deren 

Anwesenheit bearbeitet. 

Bearbeitung von sog. „Störfällen“: Diese werden bei Misereor entweder von den MA bearbeitet, 

die die Projekte begleitet haben, oder vertretungsweise von anderen MA aus dem Bereich 

Finanzielle Zusammenarbeit, die dann entlastet werden müssen. 

Es gibt keine expliziten Stellen für „Störfälle“, die die Bearbeitung ab einem Zeitpunkt X 

übernehmen könnten. Frage an Brot für die Welt (2,5 Stellen im Team Antikorruption) ob sich das 

rechnet bzw. Erfolge in dem Bereich? 

Die Ausschreibung von Sonderprüfungen konnte in den letzten Jahres deutlich professionalisiert 

werden, die MA, die die Projekte ursprünglich begleitet haben, werden entlastet, was häufig 

angemessen und hilfreich ist, da Fehlverwendungen beim Partner für MA nicht selten eine fast 

persönliche „Niederlage“ bedeuten. Letztlich konnte durch die Professionalisierung die 

Bearbeitungszeit dieser Fälle verkürzt werden. 

Auch Auswertungen und Vergleiche sind durch die zentrale Bearbeitung sehr gut möglich. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Projektbegleitung bei Misereor rotieren nach ungefähr 5 

Jahren, das ist allerdings keine feststehende Regelung, wird aber trotzdem praktiziert.  Brot für 

die Welt hat noch keine Rotation eingeführt. 

Insgesamt hat sich bei Misereor hausweit eine Mentalität weg von „Was geht uns Korruption an“ 

hin zu einer Wahrnehmung und -bearbeitung entwickelt. Manifestiert sich auch hier an der 

Tagungsteilnahme, auf einer höheren Ebene durch gute Rückendeckung durch die Gremien, 

einschließlich der Bischöflichen Kommission und der Bischofskonferenz. 
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Forum 11: Praxisanleitung: Handbuch über 

Beschwerdemechanismen für NGOs (Brot für alle und 

Partnerorganisationen) 

Luise Ammerschuber 
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Diskussion im Forum 11: Praxisanleitung: Handbuch über 

Beschwerdemechanismen für NGOs 

Luise Ammerschuber 

Protokoll: Sophia Schütz 

 

Es gibt bisher nur wenige Handbücher für Kontrollmechanismen. Aus diesem Grund wurde dieses 

Handbuch für Beschwerdemechanismen (Complaint Mechanisms) herausgebracht. Die Diskussion 

im Workshop wurde anhand von Inhalten des Handbuchs geführt. Im Folgenden sind einige 

Vorteile eines Beschwerdemanagements aufgelistet sowie Blockaden, die das Melden eines 

Korruptionsfalls verhindern. Anschließend folgen Ergebnisse bezüglich der Voraussetzungen und 

wichtige Aspekte eines Beschwerdemanagements sowie der Einbindung der Projektpartner und 

Zielgruppen. 

 

Wieso ist es wichtig, Beschwerdemechanismen zu haben? 

• Aus Sicht der Spenderinnen und Spender ist es wichtig zu wissen, dass etwas gegen 

Korruption getan wird.  

• Beschwerdemechanismen sind ein wichtiger Punkt für die Qualitätssicherung der Projekte. 

Durch Beschwerdemechanismen haben Projektpartner und andere die Möglichkeit, sich an die 

Organisation zu wenden und die Qualität der Projekte zu sichern.  

• Beschwerdemanagement kann als ein Tool gesehen werden, das über das Thema 

Korruption hinaus auf verschiedene Bereiche übertragen werden kann.  

 

Wo sind die Blockaden und Barrieren?  

• Beschwerdemanagement ist teuer. Zudem steigt der Arbeitsaufwand und das Personal 

muss angepasst werden.  

• Die Angst, dem öffentlichen Image zu schaden, ist eine häufige Blockade, ebenso wie die 

Angst vor falschen Beschwerden oder einem Projektstopp.  

• Projektpartner und interne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark zu machen, braucht 

Zeit und Energie. Das gilt auch für die Bestimmung eines/r Verantwortlichen.  

• Die Fehlerkultur in der Organisation muss sich ändern.  

• Die gewünschte Transparenz und Einbeziehung der Organisation stimmt nicht 

zwangsläufig mit den Wünschen der Projektpartner überein. 

• Der Schutz von Whistleblowern ist eine häufige Barriere bei der Meldung von 

Korruptionsfällen, dies geht oft mit Machtverhältnissen und Hierarchien einher.  
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Voraussetzungen und wichtige Aspekte 

• Es muss ein commitment der Leitung geben. Sie muss hinter dem Beschwerdemanagement 

stehen. Hierfür ist der Dialog mit der Leitungsebene wichtig sowie eine offene Kultur im 

Management. 

• Gemischte Komitees sind wichtig. 

• Gefordert sind jährliche Complaints Reports, in denen anonymisiert alle Fälle stehen und 

was man dagegen gemacht hat. Dies ist hilfreich auch für andere Organisationen, auch um diese 

zu ermutigen. Zudem ist es abschreckend für potenzielle Täter und verbessert den Ruf einer 

Organisation. 

• Die Implementierung von Beschwerdemanagement sollte in ein größeres Projekt der 

Qualitätssicherung und Transparenz eingebettet werden. 

• Regel-, bzw. turnusmäßig durchgeführte Stichproben dienen der Tarnung von 

Sonderprüfungen sowie dem Schutz von Whistleblowern. Zudem dienen regelmäßige Stichproben 

als Abschreckung. 

 

Einbindung der Partner und der Zielgruppe 

• Die Einbeziehung der Zielgruppe und den passenden Weg dafür zu finden, bildet die Basis 

des Beschwerdemanagements.  

• Zielgruppen sind häufig nicht ausreichend informiert, wie ein Projekt finanziert wird und 

wer die Finanzierenden sind. Die Zielgruppe muss aufgeklärt werden, welche Gelder ihnen in 

einem Projekt zustehen. 

• Es muss ein passender Rahmen geschaffen werden, in dem sich die Zielgruppe traut, sich 

anzuvertrauen. Die Organisation und ihre Partner müssen sich einigen, was für ein Unternehmen 

man ist und mit wem man arbeitet. Die Kommunikation mit den Communities ist hier 

ausschlaggebend. Es muss auf die jeweilige Zielgruppe eingegangen und der passende Weg für 

einen Beschwerdemechanismus herausgearbeitet werden. Rückmeldung kann beispielsweise über 

eine Givebox vor Ort oder durch regelmäßige Treffen geschehen.  

• Transparenz kann auf verschiedene Arten passieren. Es gibt nicht das Modell „one fits all“. 

Die Partner kennen sich selbst am besten. Daher muss die Organisation auf die Bedürfnisse und 

Wünsche ihrer Partner eingehen. 

• Sprache ist hier ein wichtiger Aspekt. Um die Kommunikation zwischen Organisation, 

Projektpartnern und Zielgruppen zu erleichtern, können Webseiten in den jeweiligen Sprachen 

erstellt werden. Außerdem kann mit professionellen ÜbersetzerInnen und VolontärInnen 

gearbeitet werden. 

• Der Schutz von Whistleblowern muss gewährleistet sein. Dazu gehört auch das 

Benachrichtigen der meldenden Person, dass der Fall in Bearbeitung ist und die Zusicherung, dass 

es für die meldende Person keine persönlichen Konsequenzen für sie haben wird. 
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Forum 12: Wie gestalten wir die Partnerbeziehung nach einem 

Korruptionsfall? 

Olaf Rehren 
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Diskussionsverlauf Forum 12: „Wie gestalten wir die 

Partnerbeziehung nach einem Korruptionsfall?“ 

Olaf Rehren 

Protokoll: Nelson Penedo/Olaf Rehren 

 

Die Präsentation erfolgt unter dem Hinweis, dass keine fertigen Lösungen oder Schritte angeboten 

werden können oder sollen, sondern vielmehr Aspekte des Für und Wider der Fortsetzung einer 

Partnerbeziehung nach einem Korruptionsfall diskutiert und abgewogen werden müssen. 

In der Diskussion wird deutlich, dass eine längerfristige Partnerbeziehung einen Wert darstellt, der 

nicht leichtfertig aufgegeben werden sollte. Wenn Korruption als Sünde definiert ist, sollte es 

auch Vergebung geben. Ob dies allerdings als selbstverständlich und quasi „automatisch“ 

angenommen werden kann, bleibt streitig, kann aber in diesem Forum nicht weiter vertieft 

werden. 

Im Abwägungsprozess gilt es gleichwohl, fair und angemessen zu prüfen, ob ein Festhalten an der 

Beziehung sinnvoll und vor allem von Vertrauen in die Zukunft geprägt ist. Der Blick zurück und 

die gemeinsame Vergangenheit können keine ausschließliche Grundlage sein. Die Voraussetzung 

muss sein, von beiden Seiten in jeweils getrennten, aber auch gemeinsamen Schritten eine 

günstige Prognose zu erstellen („feed forward“). 

Der Druck, gemeinsam weiterzumachen (Alleinstellung des Partners z. B. in Bezug auf die 

Erreichung der Zielgruppe, Horizont der Zielgruppe), führt zu einem Kompromiss. Hinterfragt wird 

in der Gruppe, ob dies auch notwendiger Weise ein „fauler“ sein muss. Angesichts der Tätigkeit 

überwiegend in Ländern mit hoher Korruptionsbelastung muss die kirchliche Organisation evtl. 

bereit sein, einen höheren Preis zu zahlen, um überhaupt eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen. 

Das ist im Rahmen einer Risikoanalyse zu eruieren und bewusst zu entscheiden. Eine Option kann 

sein, die Förderung des bisherigen Partners auf einen spezifischen Bereich (eine Zielgruppe) zu 

reduzieren und hierfür einen geeigneteren Partner zu identifizieren. Damit würde die Beziehung 

nicht vollends aufgekündigt. 

Wichtig ist dabei zu berücksichtigen, dass der Corruption Perception Index von TI die jeweiligen 

Staaten und Gesellschaften und ihr Gebaren in den Fokus nimmt, nicht primär die dort tätigen 

NGOs oder kirchlichen Einrichtungen. 

Einigkeit herrscht hinsichtlich der Einschaltung neutraler Beobachtungsstellen zur 

Verobjektivierung des Sachverhalts und der Prognose der Fortsetzung. Dies dient einerseits der 

besseren Entscheidungsvorbereitung und andererseits der Entlastung der unmittelbar mit dem 

Projekt arbeiteten Referentinnen und Referenten, die ohnehin in einer schwierigen Rolle sind. 

Aus Partnersicht sollten Geberorganisationen ihr Augenmerk stärker auf eine „Bonitätsprüfung“ 

von Partnern im Vorfeld einer Förderung richten. Es sollte intensiver geprüft werden, welches Bild 

der Partner insgesamt vermittelt. Nur auf die Papierform im das Projekt unmittelbar betreffenden 

Bereich zu schauen, reicht nicht aus. 
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Die Zielgruppe ist zwingend in den Blick zu nehmen: Wenn auch das Verhältnis zwischen 

Partnerorganisation und Zielgruppe nachhaltig gestört ist, muss eine Fortsetzung der Beziehung 

umso kritischer geprüft werden. 

Fairness gegenüber den Partnern ist in jeder Lage erforderlich. Das schließt ein, nichts 

Unangemessenes für die Fortsetzung der Beziehung zu verlangen und „die Latte nicht zu hoch zu 

legen“, was zur Perpetuierung von Missbrauch und Unehrlichkeit führen kann. Auch kleine 

Schritte nach vorn können den beiderseitigen Willen verdeutlichen, die Partnerbeziehung 

fortzusetzen. 
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Forum 13: Risikofokussierte Kontrollen nach dem schweizer 

Modell – Beispiel eines internen Kontrollsystems für 

Nichtregierungsorganisationen 

Frank Altenseuer 

 

 

  

IKS Reifegrade 
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Forum 13: Risikofokussierte Kontrollen nach dem Schweizer 

Modell - Beispiel eines internen Kontrollsystems für NGOs - 

Protokoll 

Frank Altenseuer 

Protokoll: Simon Merz 

 

- Interne Kontrollsysteme (IKS) sind, ausgenommen in Deutschland aufgrund mangelnden 

politischen Willens, europaweit Pflicht. Ein internes Kontrollsystem der Risikoanalyse hilft zur 

Korruptionsbekämpfung und lässt sich in fünf aufsteigende IKS Reifegrade einteilen: „Informell“, 

„Partiell“, „Standardisiert“, „Gesichert“ und „Optimiert“. 

- Die Risikoanalyse ist das Fundament zur Identifikation von Risiken und gibt allgemein Auskunft 

über das Geschäftsmodell, dient aber auch zur Länder- und Partnereinschätzung z.B. bei 

Währungs- und Reputationsrisiken. 

- Dem Risikomanagement stehen die Werkzeuge der Vermeidung, Verlagerung, Reduzierung oder 

Akzeptanz von Risiken zur Verfügung (dabei sollten Versicherungen immer als Zusatzbaustein und 

nicht als zentraler Bestandteil des Risikomanagement betrachtet werden). 

- Schlüsselprozesse für eine erfolgreiche Korruptionsbekämpfung bzw. -prävention sind die 

Überwachung von Zahlungen (flüssiger Mittel), die Kontrolle der Fakturierung bzw. Debitoren und 

des Einkaufs bzw. Kreditoren. Besonders bei Letzterem sollten Hürden gegen Betrugsfälle z.B. 

durch das Vier-Augenprinzip eingebaut werden. 

- Zusätzliche Lösungsansätze können die genaue Überprüfung von PEPs (politically exposed 

persons) und Sanktionen sein. 

- Ein weiterer Schlüsselprozess kommt den Löhnen bzw. der Personaladministration zu: Human 

Risks können durch regelmäßige Schulungen, Kontrolle der Arbeitszeiten oder verpflichtete, 

zeitweise Abwesenheit vom Arbeitsplatz (mandatory leave) vermieden werden. Zudem ist es 

ratsam, über seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des „know your employee“ Prinzips 

informiert zu sein. Unterstützend kann hier der Betriebs- bzw. Personalrat einbezogen werden. 

- Eine weiterer Lösungsansatz liegt in der HR-Strategie: Aufgrund von Fluktuation ist es ratsam, 

sich frühzeitig um Nachwuchs zu kümmern, besonders wenn es sich um Schlüsselpersonen 

handelt. Darüber hinaus ist es sinnvoll, möglichst viele Arbeitsabläufe für nachfolgende 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Berichtserstattung bzw. Rechnungslegung zu 

dokumentieren. Dies ist vor allem bei Partnern eine Herausforderung, da hier oftmals Wissen nicht 

schriftlich festgehalten wird. 

- Auch die Überprüfung und Kontrolle des Rechnungswesens sollte regelmäßig erfolgen. Auffällig 

könnten atypische Buchungen oder bestimmte Verrechnungskonten wie beispielsweise 

Aufwandskonten zur außergerichtlichen Einigung sein. 
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- Weitere Lösungsbestandteile können die Einbindung von externen Begutachtern sowie das 

Verhindern unerlaubten Zugriffs beispielsweise durch eine physikalische IT-Sicherheit oder Log-In 

Passwörter für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. 

- Relevant ist eine Verknüpfung der einzelnen Aspekte, da sog. „Insellösungen“ nicht nachhaltig 

sind.  

- Abschließend ordneten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Forums stellvertretend für 

ihre Organisationen hauptsächlich im IKS Reifegrad auf Stufe 3 („Standardisiert“) ein, was im 

Schweizer Modell dem Minimum entspricht. 
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Forum 14: Rechenschaft, Transparenz, Image: (wie) sollten 

Korruptionsfälle veröffentlicht werden? 

Harriet Désor und Stephane Stassen 
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Forum 15: Spezifische rechtliche Möglichkeiten von Anti-

Korruptionsmaßnahmen in der katholischen 

Entwicklungszusammenarbeit 

Thomas Schüller 
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Forum 15: Spezifische rechtliche Möglichkeiten von Anti-

Korruptionsmaßnahmen in der katholischen 

Entwicklungszusammenarbeit - Diskussion 

Thomas Schüller 

Protokoll: Dr. Christiane Aschoff- Ghyczy 

 

Dem hier vorliegenden Beitrag von Professor Schüller ist nur wenig hinzuzufügen. Für die 

katholischen Hilfswerke, die ein Problem mit Bischöfen in der Dritten Welt haben, denen ein 

Fehlverhalten bezüglich EZ Mittel eindeutig nachgewiesen werden kann, ist das neue Gesetz von 

Papst Franziskus „Come una madre amorevole“ (Wie eine liebende Mutter) aus dem Jahr 2016 von 

besonderem Interesse. Siehe hierzu Punkt 3 im Beitrag von Professor Schüller. Vor 2016 konnten 

Bischöfe entweder freiwillig zurücktreten oder zum Rücktritt durch den Vatikan gezwungen 

werden, wenn sie die geltenden Regeln nicht befolgt hatten. Durch das neue Motu Proprio (für 

jene, die sich mit dem Vatikan nicht auskennen: das Wort Motu Proprio bedeutet ein Gesetz, das 

persönlich vom Papst erlassen worden ist)  können Bischöfe nun nicht mehr nur zum Rücktritt 

aufgefordert oder gezwungen werden, sondern sie können auch dazu verurteilt werden, den 

Schaden, den sie nachweislich anderen Personen oder Institutionen zugefügt habe, aus eigenen 

Mitteln zu finanzieren.  

Ein konkretes Beispiel aus Deutschland kann man mit dem Fall des ehemaligen Bischofs von 

Limburg, Tebartz – van Elst demonstrieren. Nach seinem (vom Vatikan de facto erzwungenen) 

Rücktritt, wurde Tebartz – van Elst  nach Rom versetzt, wo er bis heute ein ansehnliches Gehalt 

erhält. Dennoch lehnte die entsprechende Behörde des Vatikan es ab, einem Strafantrag der 

Diözese Limburg stattzugeben, nach welcher Tebartz – van Elst  einen nachweislichen Schaden 

von ca. 6 Millionen € zu verantworten hat, welchen schließlich die Diözese Limburg bezahlt hat. 

Ob ein deutsches katholisches Hilfswerk mehr Erfolg haben würde, wenn es eine Strafanzeige an 

eine entsprechende Behörde des Vatikan wegen eines nachweisbaren Fehlverhaltens eines 

Bischofs in einem Entwicklungsland stellen würde, und dann tatsächlich zum Beispiel BMZ Mittel 

zurückerhalten würde, kann nur die Zukunft zeigen. 

Unter 3.2 „Anwendung auf Veruntreuung von Förderlinien der großen Werke“ erläutert Professor 

Schüller, welche Schritte im Einzelfall einer Veruntreuung durch einen Bischof unternommen 

werden können. 

In der Diskussion wurde nachgefragt, welche Kontrollorgane jeder Diözesanbischof selber 

einrichten muss, wobei es in Deutschland nicht viel anders zu sein scheint, wie in der Dritten 

Welt: Bischöfe können die Personen in ihren direkten Kontrollorganen selber aussuchen. Anklagen 

wegen Veruntreuung von Bischöfen werden daher auch nicht an die jeweiligen 

Bischofskonferenzen eines Landes, sondern an die zuständigen Behörden des Vatikans gestellt. 

Unter 3.2.4 erläutert Professor Schüller, an welche Behörde (im Vatikan Kongregation genannt) 

man sich bei einer Anklage wenden sollte.  
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Wenn man bedenkt, seit wie vielen Jahren Prozesse gegen die Vatikanbank laufen, und wie einige 

Fortschritte erst durch den Druck der EU erreicht worden sind, scheinen die Erfolgsaussichten für 

deutsche katholische Hilfswerke nicht besonders groß zu sein. Dennoch sollte man die Hoffnung 

nicht aufgeben, dass auch katholische Bischöfe im Fall von Fehlverhalten strenger geahndet 

werden können. 
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Forum 16: Grenzen der Transparenz – Korruptionsbekämpfung 

und Datenschutz 

Clemens Ecken 
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Forum 16: Grenzen der Transparenz: Grundlagen des 

Datenschutzes – Auswirkungen auf Korruptionsprävention und 

Korruptionsbekämpfung 

Clemens Ecken 

Protokoll: Nelson Penedo 

 

Am 25.5.2018 wird die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) eingeführt. Die EU-DSGVO 

erhebt den Schutz personenbezogener Daten zu einem Grundrecht. Der Stellenwert des 

Datenschutzes in Europa wird dadurch erhöht. Um die Relevanz und Konsequenzen für die 

Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung einschätzen zu können, bedarf es eines 

grundlegenden Verständnisses von Datenschutz, in rechtlicher wie in technischer Hinsicht.  

Für viele ist es noch nicht eindeutig, was unter personenbezogene Daten verstanden wird. 

Organisationen, die mit Kontaktdaten arbeiten (z.B. für Fundraising), müssen hierin kompetent 

sein.  

Zurzeit gelten in Deutschland das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Kirchliche 

Datenschutzgesetz (KDG). Die DSGVO erhält Gesetzeskraft. Noch fraglich ist, inwieweit die 

verschiedenen Regelungen in Einklang gebracht werden, v.a. das Zusammenspiel der staatlichen 

und der kirchlichen Regelungen.  

Hervorgehoben wird, dass die DSGVO weltweit und technisch zeitlos gilt. Das hat insbesondere für 

international operierende Organisationen Konsequenzen. Für Spenden werbende Organisationen 

haben auch die Abschaffung des Listenprivilegs sowie das Gebot der Transparenz und der 

Dokumentation weitreichende Folgen und führen v. a. zu höherem Aufwand.  

Es wurde gefragt, inwieweit der Art. 3 DSGVO auch für Projektpartner im Ausland gelte. 

Problematisch wäre z. B. das Führen von Gehaltsübersichten von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Partners. Mehr Klarheit und Orientierung werden die ersten Urteile hierzu bieten.  

Für mehr Rechtssicherheit empfiehlt der Referent, grundsätzlich sich an der strengsten Richtlinie 

zu orientieren.  

Ein Problem wird in dem Fall gesehen, wenn es innerhalb eines Trägers unterschiedliche 

Auslegungen und Umgangsweisen mit dem Datenschutz gibt. 

Der Referent weist auf die unterschiedlichen Zugänge zum Datenschutz von EU und USA hin: In 

der EU ist nur das erlaubt, was gesetzlich erlaubt bzw. angeordnet ist oder der Betroffene 

eingewilligt hat. Umgekehrt ist in den USA grundsätzlich alles erlaubt, wenn es nicht verboten ist. 

Harmonisierungsbestrebungen zwischen den beiden Ansätzen seien bisher gescheitert.  

Für die Bürgerinnen und Bürger kann die neue EU-Gesetzgebung mehr Sicherheit bedeuten. 

Allerdings widerspreche häufig das Nutzungsverhalten dieser Philosophie der Sicherheit.  
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Die freiwillige und eindeutige Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten spielt eine 

zentrale Rolle, nicht zuletzt weil die betroffenen Personen zukünftig Schadensersatz 

beanspruchen können und die Beweislast beim Verantwortlichen liegt. Daraus ergibt sich ein 

signifikantes Drohszenario (z.B. „Abmahnanwälte“), die der Organisation Schaden zufügen können.  

Die Frage der Freiwilligkeit hat für Fragen gesorgt: Wie stellt man diese sicher? Kann man etwa 

Gruppenzwang ausschließen?  

Für Organisationen relevant ist, dass die Haftung auch auf die Mitarbeitenden übergehen kann. 

Beispielsweise ist denkbar, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter wegen eines offenen E-

Mail-Verteilers mit Bußgeld belegt werden kann.  

In diesem Kontext ist der Umgang mit Online-Tools (Facebook, WhatsApp u. ä.)  besonders kritisch 

zu bewerten. Es gibt alternative Dienste, die den Datenschutz stärker berücksichtigen. Allerdings 

ist es stets eine Abwägung: WhatsApp beispielsweise ist als Marktführer besonders stark 

verbreitet und dadurch sehr effektiv, z.B. in Nothilfesituationen.  

Der strenge Datenschutz kann auch als Instrument gegen eine effektive Korruptionsbekämpfung 

angewendet werden!  

Grundsätzlich widerspricht der präventive Ansatz der Transparenz dem Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten.  

Gerade im Fallmanagement hat das Beweismittelverwertungsverbot Folgen für die 

Aufklärungsarbeit. Eine forensische Prüfung auf nicht datenschutzkonformen Wegen wird 

dadurch erschwert bis unmöglich gemacht.  

Deswegen empfiehlt der Referent die konsequente formale Einhaltung des Datenschutzes für die 

Korruptionsbekämpfung, z. B. durch Beachtung der formgerechten, freiwilligen Einwilligung. 

 

  



164 

 

Forum 17: Korruptionsbekämpfung bei der GIZ 

Heinz-Michael Hauser 
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Forum 17: Korruptionsbekämpfung bei der GIZ - Protokoll 

Heinz-Michael Hauser 

Protokoll: Enilce Feikes 

 

Integritätsberatung existiert bei der GIZ seit 2001, 130 bis 150 Hinweise gehen im Jahr beim 

Stabsreferat Compliance und Integrität ein. Prävention (nicht Bekämpfung) soll der Schwerpunkt 

der Antikorruption sein. Prävention basiert wesentlich auf Vorbeugungsmaßnahmen gegen 

eigenes Verschulden: Im Mittelpunkt steht dabei die Einhaltung von Sorgfaltspflichten. 

Die Präventionsarbeit  soll sich auf die größten Risiken konzentrieren, und dann auf Risiken, die 

man selbst bearbeiten und gegen die man selbst vorbeugen kann. Es kommt entscheidend auf das 

an, was man selbst regeln kann.  

Bei der GIZ wird bei jedem Projekt eine umfassende Risikoanalyse vorgenommen, darunter fallen 

auch die Korruptionsrisiken. Priorität haben immer die Handlungsbedarfe, welche sich direkt bei 

der GIZ ergeben und bei der GIZ bearbeitet werden können.  

Im operativen Betrieb werden laufende Kontrollen zu den genannten Risiken und zu den 

zugehörigen Maßnahmen durchgeführt.   

Dabei verfolgt die GIZ drei „Lines of Defence“, an denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und die Prozesse orientieren (sollen): Die Mitarbeitenden vor Ort müssen präventiv unterwegs 

sein. Das gehört zu deren Aufgaben und Verantwortung. Sie müssen ihre Verantwortung 

diesbezüglich kennen. Antikorruption ist Bestandteil der Einarbeitung.  

Wenn die Mitarbeitenden ihre Verantwortung nicht übernehmen, bedeute das ein Einfallstor für 

Korruption. Deshalb ist es entscheidend, diese Verantwortung in den Prozessen abzubilden und als 

Führungsaufgabe zu verstehen: Antikorruption ist Teil der Führungsverantwortung. Zielkonflikte 

müssen klar sein und eine Entscheidung zwischen Umsatzmaximierung und Korruptionsrisiken 

muss getroffen werden.  

Insgesamt gilt die Maxime: „Ohne Integrität keine Compliance“, der Präventionsansatz muss 

deshalb in der Haltung der Mitarbeitenden und der Führungskräfte verankert werden. 

Daran schließt sich die Frage an, wie die GIZ mit dem Dilemma zwischen Kulturentwicklung vs.  

Personalfluktuation umgeht. Der Ansatz besteht darin, dass Führungskräfte Vorbildfunktion 

übernehmen müssen. Alle (neuen) Mitarbeitenden werden im Rahmen einer Pflichtschulung 

eingeführt in das Thema Antikorruption und Integrität. Die Anbindung ist aber schwierig, da viele 

Mitarbeitende nicht sehr lange bei der GIZ bleiben (in der Regel 2 bis 3 Jahre). Das führt dazu, 

dass die Führungskräfte eine besonders hohe Verantwortung für diese Themen übernehmen 

müssen, um diese Herausforderung kompensieren zu können.  

In Ländern, die schwierig sind und in denen höhere Risiken bestehen, arbeitet die GIZ 

pflichtgemäß mit den – in Bezug auf Korruptions-Prävention und –Abwehr - besten und  

professionellsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
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In Bezug auf den Oxfam-Fall (sexuelle Übergriffe von Projekt-Mitarbeitern und –

Verantwortlichen) stellt sich auch die Frage, wie man damit umgeht, dass die Täter eventuell zu 

anderen EZ-Organisationen wechseln. Dieses Problem lässt sich nicht generell lösen, man kann 

nur die eigene Organisation davor schützen, etwa durch entsprechend gestaltete 

Auswahlverfahren. Bei der generellen Aufarbeitung müssen Themen wie Persönlichkeitsrechte, 

Datenschutz, etc. beachtet werden.  

Das Thema „Veröffentlichungen bezüglich Korruption“ wird bei der GIZ im Rahmen der 

Gesamtberichterstattung bearbeitet: Die GIZ berichtet über Meldezahlen bezüglich 

Korruptionsverdachtsfällen und den Umgang damit im Bericht „Nachhaltigkeit und Transparenz“.   

Für die Organisation ist der Umgang mit Lerneffekten (lessons learned)  sehr wichtig:  Die 

Vorgänge werden genau daraufhin analysiert, welche Erkenntnisse und Problemsichten sich aus 

jedem einzelnen Fall ergeben, und es wird geprüft, welche Prozesse und Verfahren angepasst oder 

geändert werden müssen. 
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Ergebnisse aus den Thematischen Foren 

in Form von auf Flipchart notierten Thesen und Fragen 
 

 

 

Forum 2: Korruptionsrisikoanalyse 

Die Risikoanalyse kann dazu beitragen, den Blick auf langjährige Partner zu schärfen 

 

Forum 3: Partnerauswahl 

Kernfragen/-aussagen 

Sind wir zu naiv? vs. Sind wir zu misstrauisch? 

Tools zur Bewertung, Regeln und Verfahren werden benötigt. 

Absolute Sicherheit gibt es nicht. Folgerung: Balance zwischen Prüfung und guter Begleitung 

finden. 

 

Forum 5: Vorbildfunktion von Führungskräften 

Die innere Haltung der Integrität stärken und die Balance von Vertrauen und Kontrolle 

partnerschaftlich umsetzen. 

 

Forum 6: Was sage ich wem? 

Kommunikation proaktiv gestalten, 

dabei die vielfältigen Akteure und Stakeholder analytisch in den Blick nehmen. 

Inhalte und Rollen in der Kommunikation ändern sich dynamisch (Ermittlungsphase bedeutet 

nicht, der Verdacht ist geklärt). 

 

Forum 8: Korruptionsbekämpfung im Management von Kirchengütern 

These: Kirchen inventarisieren und sichern ihr Vermögen auch als Grundlage für Investitionen auf 

Basis ihrer Werte und Glaubenssätze. 

Frage: Wie können Kirchen im Einklang mit Werten und Glaubenssätzen als Investoren und 

Wirtschaftsakteure handeln? 

 

Forum 9: Sorgfaltspflichten 

These: Nirgends ist das Korruptionsrisiko höher als in der EZ. 

Folgerung: Stärkung der Kontrollstrukturen. 

 

Forum 10: Integrität und Transparenz 

These: Wir wollen einen intensiven Erfahrungsaustausch zu Korruptionsprävention zwischen den 

Werken und mit den Partnerorganisationen. 

 

Forum 11: Beschwerdemechanismen 

These: Die aktivierende Partizipation der Zielgruppen ist die Basis für ein effektives 

Beschwerdemanagement (im Sinne der Gestaltung von Kommunikationswegen).  

Frage: Wie schaffen wir es, die Partnerorganisationen dafür zu gewinnen (mit Hinweis auf ein 

social accountability workcamp, Bern Juni 2018) 
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Forum 12: Partnerbeziehung nach Korruptionsfall 

Abwägung tut not! (fairer Maßstab) 

Angemessenheit/Leistbarkeit 

Wille auf beiden Seiten zu Verbesserung und künftiger Prävention 

Externe einbeziehen (Knowhow, Neutralität) 

Zielgruppe im Blick behalten! 

 

Forum 13: Risikofokussierte Kontrolle 

These: Deutsche kirchliche Hilfswerke haben nach eigener Einschätzung Reifegrad 3 

(standardisiert) erreicht. 

Frage: Warum gibt es in Deutschland noch keine gesetzlichen Pflichten/Regelungen zur 

Entwicklung eines internen Kontrollsystems wie z. B. in der Schweiz, England, USA, Kanada …? 

 

Forum 14: Was können wir veröffentlichen? 

Können wir gemeinsame Standards für die Veröffentlichung von Korruptionsfällen entwickeln? 

Soll man eine Blacklist-Datenbank aufbauen? 

 

Forum 15: Neues Verfahren zur Amtsenthebung (kath. Kirchenrecht) 

Das Verfahren schafft für Hilfswerke bzw. Geber eine neue Möglichkeit, aber die 

Geberorganisationen müssen daran arbeiten, die Schäden erst gar nicht so weit kommen zu lassen 

(keine Fortsetzung der Förderung bei fehlender oder unstimmiger Abrechnung, Missbrauch etc.). 

 

Forum 16: Grenzen der Transparenz (Datenschutz) 

Die EU-DSGVO wird Korruptionsbekämpfung massiv erschweren. 

Sichere Erlaubnistatbestände zu schaffen, ist zentral. 

Befähigung, Schulung und Leben einer Einwilligungskultur ist zentral. 

Risikobewertung: Es gibt keine 100%ige Sicherheit 

Aufpassen, dass wir nicht im Rahmen einer Korruptionsbekämpfung angeklagt werden, den 

Datenschutz zu verletzen, mit hohen/empfindlichen Strafandrohungen. 

Angemessene Verfahren finden! 

 

Forum 17: Korruptionsbekämpfung bei der GIZ 

Ohne Integrität (individuell/systemisch) keine Compliance. 

Führung heißt, Verantwortung zu übernehmen. 
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Ergebnisse aus der Konferenz aus unterschiedlichen 

Perspektiven 

Protokoll: Sophia Schütz 

 

In einer Abschlussrunde wurden die Eindrücke der verschiedenen Abteilungen zusammengetragen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen in ihren Aussagen Bezug auf den Zyklus der 

Risikoanalyse und erläuterten, in welchen Bereichen sie weiteren Arbeitsbedarf sehen. 

 

Wurden die Erwartungen an die Tagung insgesamt erfüllt? 

Die Erwartungen der Tagung wurden insgesamt insofern erfüllt, dass die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer einen guten Überblick über das gesamte Thema erhalten konnten. Dass der Fokus 

verstärkt auf die Zielgruppe gelegt wird, erscheint vielen als wichtiger Schritt, den es weiter zu 

verfolgen gilt. So soll die Zielgruppe zukünftig stärker in die Arbeit miteingebunden werden. Dies 

gilt auch für Vertreterinnen und Vertreter der Partnerländer. Weitere Themen, bei denen in 

Zukunft ein Austausch stattfinden soll, sind sexuelles Fehlverhalten und sexuelle Gewalt.  

 

In welchen Bereichen des Zyklus stehen wir – aus der Sicht Ihrer „Profession“ – bereits gut da, 

und in welchem Feld steht Arbeit an? 

 

Kommunikationsgruppe 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung sehen sich für Korruptionsfälle stärker 

sensibilisiert, sehen aber zugleich, dass weiterhin mehr Beschäftigung mit dem Thema notwendig 

ist, da jeden Tag ein großer Fall auf dem Tisch landen könnte. Dafür braucht es gute Strategien, 

die erst noch zu erarbeiten sind. Auch bezüglich der Frage, ab wann reagiert werden muss. Eine 

Möglichkeit ist es, die Veröffentlichung von Korruptionsfällen über Dachverbände laufen lassen 

und in regelmäßigen Abständen etwas zu veröffentlichen. 

 

Projektreferate 

Die Partnerbeziehung nach außen wurde bisher zu wenig thematisiert. Die Aufgabe für zukünftige 

Konferenzen besteht darin, diesen Aspekt stärker – auch durch Einbeziehung von 

Partnerorganisationen - zu integrieren. Da ein großer Teil der Korruption diese Ebene betrifft, ist 

es wichtig, dass da mehr nachgehakt wird. In Zukunft soll der Antikorruptionszyklus den Partnern 

deutlicher kommuniziert und auf Richtlinien hingewiesen werden. Diese Maßnahme soll auch 

dazu beitragen, die Partner vor Korruption zu schützen. 

 

Revision/Controlling  

In der Beziehung zu den Geberorganisationen muss zukünftig eine stärkere Einbeziehung erfolgen. 

Ebenso gelte es, im Umgang mit der Öffentlichkeit verstärkt zu arbeiten. In diesen Bereichen gilt 

es Regeln und Verfahren zu entwickeln und umzusetzen. Die Vorträge und Diskussionen in der 

Tagung gaben viele Denkanstöße, die es jetzt umzusetzen gilt.  
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Wirtschaftsprüfung/Compliance 

Bisher stand hier stärker das Fallmanagement im Mittelpunkt, als die Prävention. Für die 

Korruptionsprävention sollte auf der Basis des Anti-Korruptions-Zyklus ein (Ideal-)Modell für 

Verfahren, Management- und Governance-Strukturen entwickelt werden (Benchmarking). Es ist 

von entscheidender Bedeutung, dass man die Partner einbezieht und auf dem Weg hin zur 

Korruptionsprävention unterstützt. 

 

Leitung 

Es gilt nun, systematisch über das Ganze schauen und zu klären, welches System die eigene 

Organisation hat. Die Leitfäden der Organisationen sind im Lauf der Zeit bereits überarbeitet und 

das Korruptionsmanagement verbessert worden. Es ist wichtig, den Anti-Korruptions-Ansatz 

systematisch umzusetzen. Integrität ist wichtig, das heißt, die Anti-Korruptionshaltung darf nicht 

nur an einer Stabstelle haften, sondern muss in der gesamten Organisation einheitlich und auf 

allen Ebenen gelebt werden. Für Leitende heißt das, sie müssen die Verantwortung annehmen und 

Bereitschaft zeigen, sie sowohl nach innen wie nach außen auch zu übernehmen. Im Vordergrund 

einer Organisation stehen die eigenen Werte, diese müssen intern eingeübt und gelebt wie auch 

nach außen in den Vertragsbeziehungen sichtbar gemacht werden. 

 

Was sollte die TI-Gruppe verstärkt theoretisch und operativ an Vor- und Zuarbeit leisten? 

Die jeweiligen Abteilungen setzen auf die Unterstützung der TI-Arbeitsgruppe bei der 

Veröffentlichung von Korruptionsfällen. Das könnte bspw. in Form der Festlegung eines Standards 

erfolgen, wie Zahlen (etwa in Jahresberichten) veröffentlicht werden sollen. Weiterhin mit einer 

Klärung der Frage, wie Kontrollgremien in die Vorsorge- und Bearbeitungsprozesse miteinbezogen 

werden sollen. Zielrichtung für eine Gesamtstrategie könnte es sein, die Veröffentlichung von 

Korruptionsfällen zukünftig über Dachverbände laufen lassen, damit die einzelne Organisation 

nicht so sehr im Fokus steht. 

 

TI-Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe sieht ihre Arbeit dann als erfolgreich an, wenn sie es schafft, dass Korruption 

als Problem innerhalb der Institutionen diskutiert und aufgearbeitet wird. Sie sieht ihre Arbeit 

weiterhin darin, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie die Leitung der einzelnen 

Organisationen für Korruption zu sensibilisieren und Korruptionsprävention als festen Bestandteil 

in ihre Prozesse und Haltungen zu integrieren. 
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Mut zur Transparenz IV - Schlussbemerkungen 

Christoph Stückelberger 
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Anhänge 
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Input von Transparency International zur International Consultation Group for 

justice, corruption, organized crime and mafias des Dicasterium ad integram 

humanum progressionem fovendam, Rom 15. Juni 2017 
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Ergebnisdokument der International Consultation Group for justice, corruption, 

organized crime and mafias, Rom 15. Juni 2017 

 

 

 

 

 

Outcome document of the “International Debate on Corruption” and goals 

of the International Consultation Group for justice, corruption, organized 

crime and mafias.  

 
Outcome document of the “International Debate on Corruption” (15 June 2017)  

 

«That those who have material, political or spiritual power may resist any lure of corruption». 

This is the universal intention that Pope Francis has entrusted to his Worldwide Prayer 

Network for the month of February 2018, to commemorate once again the assassination of 

Blessed Giuseppe Puglisi, priest and martyr. 

Starting from the month of September, 2017, the International Consultation Group for Justice 

of the Dicastery for Promoting Integral Human Development will focus its efforts on this 

matter for the upcoming year. 

The International Debate on Corruption has expressed the common intent to deal with various 

forms of corruption, organized crime and the mafia. Corruption, prior to being an act, is a 

condition: hence the need for culture, education, training, institutional action, citizen 

participation. The Consultation Group proposes, therefore, to formulate different definitions of 

"corruption", as stated by Pope Francis and Cardinal Turkson in the book-interview 

«Corrosione», published on 15 June last. 
The Consultation Group will not just come up with virtuous exhortations, because concrete 

gestures are needed. In fact, a commitment to education requires credible teachers, even in the 

Church. 

«Let's pray for all the victims of the mafias, we ask for the strength to go forward, to continue 

to fight against corruption», wrote Pope Francis on 19 July. 

The Consultation Group will constitute an international network. The Church in the world is in 

itself a network, and for this reason it can and must serve this purpose with courage, resolution, 

transparency, spirit of collaboration and creativity. 

Anyone seeking alliances to obtain privileges, exemptions, preferential or even illegal 

pathways, is not credible. If we decide to follow this behaviour, we can all run the risk of 

becoming unsuitable, harmful and dangerous. Those taking advantage of their position to 

recommend people who are often not recommendable - both in terms of value and honesty - are 

not credible. Thus, the action of the Consultation Group will be educational and informative, 

and will address public opinion and many institutions to create a mentality of freedom and 

justice, in view of the common good. 

Normally, the consequences of corruption are not easily recognized: one is unaware that an act 

of corruption is often at the base of a crime. The Consultation Group will therefore intervene to 

fill this gap, especially wherever, in the world, corruption is the dominant social system. 
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The Consultation Group will also investigate further into the development of a global response 

- through Bishops' Conferences and local Churches – to the excommunication of the mafia and 

other similar criminal organizations and to the prospect of excommunication for corruption. 

This will not be a simple road to follow: the Church is present in the world and must listen to 

all of its parts in order to dialogue with non-Christians as well in an active, transparent and 

effective way. 

Moreover, it will be essential to develop the almost-lost relationship between justice and 

beauty. Our extraordinary historical, artistic and architectural heritage will be a formidable 

element supporting educational and social actions against all forms of corruption and organized 

crime. 

The Consultation Group will also propose a political mindset - with particular attention to 

democracy and secularism – capable of enlightening actions towards civil institutions, to ensure 

that international treaties are effectively enforced and laws are standardized to best pursue the 

tentacles of crime, which go well beyond state borders. In fact, one of the goals is to study how 

to apply the principles of the Conventions of Palermo and Merida. 

The Dicastery, by statute, «expresses the Holy See’s concern for issues of justice and peace» 

and must echo Pope Francis’ message for justice and peace. Corruption, in fact, also causes a 

lack of peace, so the Consultation Group will likewise analyze in-depth the relationship 

between peace processes and forms of corruption. 

A movement, an awakening of consciences, is necessary. This is our primary motivation, which 

we perceive as a moral obligation. Laws are necessary but not sufficient. There will be three 

levels of action: education, culture, citizenship. We need to act with courage to stir and provoke 

consciences, shifting from widespread indifference to the perception of the severity of these 

phenomena, in order to fight them.  

 

Vatican City, 31 July 2017 

 

 

 

 

 

 

Goals of the Consultation Group  

(study and educational, cultural, social and institutional actions).  

 

1- Define the concept of corruption within the broader fields of justice, anthropology and 

cultural crisis, and each of its criminal outcomes in relation to organized crime and the 

mafias. 

2- Raise the public opinion’s awareness to build a mindset and culture of justice. 

3- Identify the consequences of corruption (social, economic, political, institutional, cultural, 

spiritual, criminal) starting from precise facts, processes, events, and informing the public. 

4- Deepen the relationship existing between people, institutions and corruption, and between 

peace processes and corruption. 

5- Promote common International legal measures against corruption, organized crime and the 

mafias and follow their implementation.  
6- Identify concrete steps that can reinforce the application of policies and laws.    

7- Deepen the knowledge on the history of corruption, the mafias and other criminal 

organizations, and disseminate the results of such studies through various means of 

communication. 

8- Deepen the relationship existing between corruption and social injustice.  

9- Give voice to the victims and spread their stories. 
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10- Deepen and enhance the relationship existing between history, beauty, art and justice, 

promoting initiatives in this regard.  
11- Create an open discussion forum following several channels (web, publishing, media, arts) 

and promote a position on social media: Michelangelo For Justice on 

Facebook/Twitter/YouTube/ Instagram. 

12- Outline educational and informative proposals. 

13- Define a political vision in relation to the idea of democracy, secularism (laity), social 

justice, to promote integral human development.   
14- Define the role of the Church and lay people against corruption, the mafias and organized 

crime.   

15- Identify and make known best practices. 

16- Identify new subjects that can enrich participation in the Consultation Group by following 

the plurality of careers, sensitivities and geographical areas.   
17-  Locate businesses, adequate institutions and advocates for the economic development of 

the activities of the Consultation Group.  

18- Adopt publishing initiatives, meetings, debates, art events; promote actions on the mass 

media, social networks; make documentaries and e-magazines; promote actions in schools, 

universities, social organizations, in prisons, in charitable and educational organizations.  
19- According to the Statute of the Dicastery, identify governmental and non-governmental 

institutions, associations and groups with which to join the network, cooperating and 

determining common agreements.   
20- Gather texts, documents, books and audio-visual material, encouraging the exchange of 

information to decide shared initiatives.  
21-  Investigate further the possibility of spreading at a global level - through Bishops’ 

Conferences and local Churches – the excommunication of members of the mafia and 

similar criminal organizations. Also, further explore the issue of excommunication for 

corruption.  
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Bildergalerie 
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Verzeichnis der Autorinnen und Autoren, Tagungsleitung, 

Moderation, Protokoll 

 

Altenseuer, Frank Berater für Compliance, Fraud und IKS, Berlin 

Ammerschuber, Luise Good Governance & Accountability Program Officer, Salvation 

Army Switzerland, Austria & Hungary, Bern/CH 

Aschoff-Ghyzcy, Dr. Christiane Gutachterin, Köln  

Antkowiak, Thomas MISEREOR, Geschäftsführer Interne Dienstleistungen, Aachen 

Désor, Harriet Brot für die Welt, Leiterin Stabsreferat Ergebnismanagement 

und Verfahrenssicherung, Berlin 

Detscher, Michael Berater und Coach, Köln 

Ecken, Clemens Kindernothilfe e.V., Auslandscontrolling, 

Datenschutzbeauftragter, Duisburg 

Feikes, Enilce Brot für die Welt, Berlin 

Gauer-Lietz, Sieglinde Leiterin der Arbeitsgruppe Staatliche 

Entwicklungszusammenarbeit Transparency International 

Deutschland e.V., Berlin 

Grolig, Sonja  Leiterin der Arbeitsgruppe Kirchliche 

Entwicklungszusammenarbeit, Transparency International 

Deutschland e. V., Aachen 

Hauser, Dr. Heinz-Michael Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH, Leiter Stabsstelle Compliance und Integrität, Eschborn 

Heckel, Dr. Matthias Senior Manager Compliance & Forensic, Leiter Country Practice 

Afrika, KPMG AG, Berlin 

Heidtmann, Dr. Dieter Pfarrer, Leiter Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt Baden, 

Karlsruhe 

Ike, Msgr. Prof. Dr. Obiora Professor für Ethik und Interkulturelle Studien, Globethics.net, 

Genf 

Kawohl, Willi Stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe Kirchliche 

Entwicklungszusammenarbeit, Transparency International 

Deutschland e. V., Berater und Coach, Köln 

Kowalla, Elisabeth Brot für die Welt, Berlin 

Lämmlin, Prof. Dr. Georg Studienleiter für Wirtschaftsethik, Global Governance und 

Europa, Evangelische Akademie Bad Boll 

Merz, Simon Student, Marburg 
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Penedo, Dr. Nelson Don Bosco Mission, Bonn 

Rehren, Olaf Geschäftsführer, Evangelisches Missionswerk in Deutschland 

(EMW), Hamburg 

Schüller, Prof. Dr. Thomas Professor für Kirchenrecht, Institutsdirektor Institut für 

Kanonistik, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster 

Schütz, Sophia Studentin, Freiburg 

Stassen, Stéphane Brot für die Welt, Berlin 

Stückelberger, Prof. Dr. Christoph Professor für Ethik, Universität Basel, Gründer und Direktor, 

Globethics.net, Genf/Basel 

von Gumppenberg, Beraterin, München 

Dr. Marie-Carin 

von Maydell, Dr. Olaf Schomerus & Partner, Steuerberater und Stiftungsberater, 

Niederlassungsleiter, Berlin 
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Tagungsprogramm 
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Korruptionsprävention braucht Ihre Unterstützung! 

 

Transparency International Deutschland e. V. arbeitet deutschlandweit an einer effektiven und 

nachhaltigen Bekämpfung und Eindämmung der Korruption. Dazu müssen Staat, Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und Koalitionen bilden. Ziel ist es, das öffentliche 

Bewusstsein über die schädlichen Folgen der Korruption zu schärfen und nationale und 

unternationale Integritätssysteme zu stärken. In Arbeits- und Regionalgruppen werden die Ziele 

an entscheidende Stellen transportiert, Lösungen erarbeitet und gesellschaftliche wie politische 

Entwicklungen kritisch begleitet. Transparency International Deutschland e. V. arbeitet 

gemeinnützig und ist politisch unabhängig. 

 

Um weiterhin so erfolgreich arbeiten zu können, ist Transparency Deutschland auf Ihre 

Unterstützung angewiesen. 

 

So können Sie aktiv werden: 

Förderbeitrag: 

Regelmäßige Förderbeiträge geben uns hohe Planungssicherheit und stärken unsere 

Unabhängigkeit. Wir informieren Sie regelmäßig über unsere Arbeit. 

 

Spende: 

Einzelne Spenden ermöglichen es uns, Projekte durchzuführen, die sonst nicht möglich wären. 

 

Mitglied: 

Als Mitglied bringen Sie sich aktiv ein, zum Beispiel in einer unserer Regionalgruppen oder für 

Schwerpunktthemen wie Wirtschaft, Politik, Sport und Gesundheitswesen. 

 

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.transparency.de unter dem 

Menüpunkt »Mitmachen«. 

 

Spendenkonto: Transparency International Deutschland e.V. 

Konto-Nr. 11 46 00 37 00 bei der GLS Bank (BLZ 430 609 67) 

IBAN: DE07 4306 0967 1146 0037 00 

BIC: GENO DE M 1 GLS 
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